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Vorbemerkung

Ausgangspunkt für das Projekt „Für einen pro-

duktiven und solide fi nanzierten Staat“ war der 

Eindruck, dass einerseits der deutsche Staat kon-

tinuierlich Haushaltsdefi zite aufweist, also mehr 

ausgibt als einnimmt, dass sich andererseits aber 

das Angebot an öffentlichen Gütern und Dienst-

leistungen verschlechtert – zumindest in der 

Wahrnehmung der Bevölkerung. Aus diesem 

Grund sollte ermittelt werden, warum die Staats-

einnahmen nicht gleichmäßiger zunehmen, ob 

ein Anstieg der Menge oder der Preise der Leis-

tungen des Staates für das Ausgabenwachstum 

verantwortlich ist und wie es um die Effi zienz 

und die Effektivität der Leistungen des Staates 

 bestellt ist.

Die hier vorliegende Studie zeigt deutlich, 

dass die Einnahmen des Staates aus Steuern und 

Abgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung 

Deutschlands starken kurzfristigen Schwankun-

gen unterliegen, aber im Trend konstant sind. 

Hierbei wurde der kontinuierliche Rückgang der 

Steuerquote durch den Anstieg der Sozialversi-

cherungsabgaben kompensiert. Aber auch die 

Entwicklung innerhalb der Kategorie Steuern war 

sehr gegensätzlich. Bei der Lohn- und Einkom-

mensteuer erfolgte in den letzten Dekaden eine 

deutliche Reduzierung der Spitzensteuersätze. 

Darüber hinaus wurde die Besteuerung von Kapi-

talerträgen massiv reduziert. Eine Kompensation 

der Ausfälle durch die Einschränkung bzw. Ab-

schaffung von steuerlichen Vergünstigungen 

 erfolgte nur teilweise. 

Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Be-

steuerung von Unternehmen – von Kapitalgesell-

schaften wie auch von Personengesellschaften – 

zu verzeichnen. Die deutliche Senkung der Steuer-

sätze wurde nur partiell durch eine Verbreiterung 

der Bemessungsgrundlage gegenfi nanziert. 

Dem Verlust durch die Senkung der Besteue-

rung der Einkommen von Unternehmen und 

 Individuen standen Mehreinnahmen durch die 

Erhöhung der Verbrauchssteuern entgegen. Die 

Einnahmen der Mehrwertsteuererhöhung und 

die höhere Besteuerung des Energieverbrauchs 

kamen nicht dem allgemeinen Haushalt zugute, 

sondern wurden größtenteils für die Stabilisie-

rung der Sozialabgaben verwendet.

Seit 1999 verursachten die Reformen des 

Steuer- und Abgabensystems per Saldo Minder-

einnahmen von ca. 71 Milliarden Euro – dies 

setzt sich aus Mindereinnahmen im Bereich Ein-

kommens- und Unternehmensbesteuerung von 

92 Milliarden Euro sowie von Mehreinnahmen 

aus Verbrauchssteuern in Höhe von 41 Milliarden 

Euro, von denen jedoch die Hälfte für die Sen-

kung bzw. Stabilisierung der Sozialversicherungs-

beiträge verwendet wurde, zusammen.

Vermittelt der Blick auf die Abgabenquote 

den Eindruck, dass für die Aufgaben des Staates 

ein unveränderter Anteil der Wertschöpfung zur 

Verfügung steht, wird bei der genaueren Betrach-

tung deutlich, dass für die Aufgaben der Sozial-

versicherung mehr Mittel vorhanden sind, für die 

steuerfi nanzierten Aufgaben des Staates jedoch 

weniger. Einher geht dies mit einer Verschiebung 

weg von der progressiven Besteuerung der Ein-

kommen hin zu einer regressiven Besteuerung 

des Verbrauchs. Die Finanzierung der Aufgaben 

des Staates erfolgt somit immer weniger nach 

dem Prinzip der Leistungsfähigkeit und vertieft 

somit die steigende Einkommensungleichheit in 

Deutschland.

Zugleich wurde mit dem Umbau des deut-

schen Abgabensystems die Aufkommenselasti-

zität des Gesamtsystems merklich verringert – da 

Verbrauchsteuern und die Sozialabgaben eine 
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 geringere Aufkommenselastizität als die progres-

sive Lohnsteuer haben. Darüber hinaus haben die 

strukturellen Verschiebungen innerhalb des 

 Bruttoinlandsprodukts – insbesondere der zu-

nehmend langsamere Anstieg des durchschnitt-

lichen Einkommens und die zunehmend unglei-

chere Verteilung der Einkommen und Vermögen – 

die Dynamik der Entwicklung der Verbrauchs-

steuern gebremst. 

Die in den zurückliegenden Jahren vollzo-

genen Reformen in Deutschland – sowohl der 

Steuersätze als auch der Steuerstruktur – sind ein 

Nachvollziehen von Entwicklungen, die sowohl 

europäisch als auch weltweit seit längerem wir-

ken. Auch wenn der Einfl uss des internationalen 

Steuerwettbewerbs auf das Verhalten von Unter-

nehmen bezüglich Standortwahl, Investitionen 

und regionale Allokation von Gewinnen inner-

halb multinationaler Unternehmen nur schwer 

abgeschätzt werden kann, zeigen Schätzungen 

zur grenzüberschreitenden Gewinnverschiebung, 

dass es sich um ein quantitativ bedeutsames Phä-

nomen handelt. Ein Ausweg aus diesem inter-

nationalen Steuerwettbewerb, der die Bereit stel-

lung des vom Bürger gewollten Volumens an öf-

fentlichen Gütern und Dienstleistungen unter-

miniert, besteht in einer verstärkten Kooperation 

und Harmonisierung auf europäischer und inter-

nationaler Ebene. 

In dieser Studie wird somit gezeigt, dass – 

ausgelöst durch umfangreiche Reformen – dem 

Staat Einnahmen in beträchtlichem Umfang ent-

gangen sind und dass die Staatseinnahmen zu-

künftig lang samer als das Bruttoinlandsprodukt 

ansteigen werden. Zugleich verdeutlicht das Gut-

achten, dass mit den seit Ende der 1990er Jahre 

verwirklichten Reformen des Steuer- und Abga-

bensystems die progressive, solidarische Finan-

zierung der öffentlichen Aufgaben zugunsten 

 einer regressiven, zunehmend weniger umver-

teilenden Finanzierung geschwächt wurde.

René Bormann

Leiter Arbeitsbereich Steuerpolitik

 Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik

der Friedrich-Ebert-Stiftung
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Die nach der Abgrenzung des Europäischen Sys-
tems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen (ESVG)1 ermittelte Abgabenquote (Einnah-
men der öffentlichen Hand aus Steuern und 
 So zialversicherungsbeiträgen im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt) betrug in Deutschland 
1991 37,5 Prozent des BIP, um bis 1999/2000 auf 
41,7 Prozent des BIP und damit ihren bisherigen 
Höchststand anzusteigen (vgl. Abbildung 1). Im 
vergangenen Jahrzehnt lag die Abgabenquote 
zwischen knapp 39 Prozent und 40 Prozent des 
BIP; 2010, im zweiten Jahr der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, sank sie auf 38,4 Prozent des BIP und 
wird in den Folgejahren bis 2013 gemäß der ak-
tuellen Frühjahrsprognose der Europäischen 
Kommission auf etwas über 39 Prozent steigen. 
Auch in Deutschland leisten Steuer- und Abga-
benerhöhungen seit 2011 einen gewissen Beitrag 
zur Budgetkonsolidierung (11,4 Milliarden Euro 
bzw. 0,44 Prozent des BIP 2011, 12,4 Milliarden 
Euro bzw. 0,47 Prozent des BIP 20122). Ebenso 
wie im Durchschnitt der EU27 sowie der alten 
EU15 wird die deutsche Abgabenquote zwischen 
2010 und 2012 laut den aktuellen Prognosen der 

Europäischen Kommission leicht steigen, dann 
aber – anders als im Durchschnitt der EU, wo eine 
Stagnation erwartet wird – 2013 wieder leicht 
 zurückgehen. Mit einer erwarteten Höhe von 
39,1 Prozent wird die Abgabenquote 2013 dem 
in Westdeutschland im Jahr 1980 erreichten Ni-
veau (39,2 Prozent) entsprechen. Zwischen 1995 
und 2000 war die gemäß ESVG ermittelte deut-
sche Abgabenquote mit Ausnahme von 1997 stets 
geringfügig höher als die durchschnittliche Ab-
gabenquote für die alten Mitgliedsländer der EU 
(EU15), ab 2001 liegt sie in fast allen Jahren leicht 
darunter. 2013 wird sie um 1,3 Prozentpunkte 
unter dem für die EU15 erwarteten Durchschnitt 
(40,4 Prozent des BIP) liegen. Auch in der Abgren-
zung der OECD ist für Deutschland in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten insgesamt eine prak-
tisch konstante Abgabenquote zu beobachten. 
Sie lag 1980 bei 36,4 Prozent, 2010 bei 36,3. Im 
Durchschnitt der EU15 ist für diesen Zeitraum 
 dagegen ein Anwachsen der Abgabenquote von 
34,8 Prozent auf 38,4 Prozent (2010) zu konsta-
tieren. Seit 1982 liegt die deutsche Abgabenquote 
stets unter dem EU15-Durchschnitt.3

1. Einleitung und Problemstellung

1 Vgl. zu einer ausführlichen Darstellung der gängigen, international verwendeten Konzepte zur Abgrenzung der Abgabenquote und der 
wichtigsten Unterschiede o.V. 2010.

2 Die wichtigsten Maßnahmen sind die Einführung einer Luftverkehrsabgabe, einer Kernbrennstoffsteuer und einer Bankenabgabe, der 
Abbau von Vergünstigungen bei Energie- und Stromsteuer sowie die Erhöhung von Tabaksteuer, Arbeitslosen- und Krankenversiche-
rungsbeitrag (vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2011). Vgl. zu Details auch Kapitel 2.2.3 der Studie.

3 Da die Abgabenquote nach OECD-Defi nition unter anderem deshalb von jener nach ESVG ermittelten abweicht, weil Steuererleichte-
rungen teilweise anders verbucht werden und damit die Abgabenquote mindern, ist sie erstens geringer als die nach ESVG ermittelte und 
zweitens (weil bestimmte Förderzwecke in Deutschland mehr über Steuererleichterungen als über direkte Transfers verfolgt werden, 
beispielsweise im Rahmen der Familienpolitik) traditionell unter dem EU15-Durchschnitt. Für den internationalen Vergleich eignen sich 
daher die Abgabenquoten nach ESVG besser, sie sind allerdings nicht für so lange Zeiträume verfügbar wie jene nach OECD-Defi nition.
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4 Genau genommen erreichte die Steuerquote ihren Höchststand 1969 mit 24,5 Prozent des BIP.
5 Ganz grob kann für Westdeutschland bis Mitte der 1970er Jahre von einer sozialpolitischen Expansionspolitik gesprochen werden. Die 

Zeit danach, die der Konsolidierung und dem Umbau des Sozialstaats gewidmet war, ist eher als „Sozialpolitik der mageren Jahre“ 
(Windhoff-Héretier 1983) zu bezeichnen; allerdings mit punktuellen Ausbauschwerpunkten, wie etwa im Bereich der Familienpolitik 
(was auch die Sozialversicherung belastete, wie etwa die Anerkennung von Kindererziehungszeiten) oder in Form der Einführung der 
 beitragsfi nanzierten Pfl egeversicherung Mitte der 1990er Jahre.

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Steuer- 
und Abgabenquote für Deutschland (gemäß Ab-
grenzung der OECD) seit 1965. Hier wird deut-
lich, dass die oben festgestellte Konstanz der Abga-
benquote bei einem Niveau zwischen gut 35 Pro-
zent und 37 Prozent erst seit Mitte der 1970er Jahre 
zu beobachten ist, nachdem sie zwischen 1965 
und 1977 von 31,6 Prozent auf 36,7 Prozent gestie-
gen war. Abbildung 2 illustriert darüber hinaus, 
dass zwischen den beiden Komponenten der Ab-
gabenquote – der Steuerquote einerseits und der 
 Sozialbeitragsquote andererseits – zu differenzie-
ren ist. Die Steuerquote (Einnahmen aus Steuern 
im engeren Sinne bezogen auf das BIP) war im 
Vergleich der Jahre 1965 und 2009 mit einem 
 Niveau von etwa 23 Prozent praktisch identisch 

(2010 sank sie krisenbedingt auf 22,1 Prozent). 
Allerdings geht sie seit Ende der 1970er Jahre, als 
sie auf ihren Höchststand4 von gut 24 Prozent des 
BIP gestiegen war, tendenziell leicht zurück; 2004 
erreichte sie mit 20,8 Prozent ihren niedrigsten 
Wert. Die Relation aus Sozialversicherungsbei-
trägen und BIP stieg dagegen langfristig eindeutig 
an. Als Refl ex des kontinuierlichen Ausbaus der 
weitgehend beitragsfi nanzierten Sozialen Siche-
rungssysteme Mitte der 1970er Jahre sowie im 
Gefolge der deutschen Wiedervereinigung stieg 
die Sozialbeitragsquote ausgehend von 8,5 Pro-
zent 1965 bis 1997 stetig an, wobei sich der Zu-
wachs ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ver-
langsamte.5 Zwischen Anfang der 1990er Jahre 
und 2005 pendelte sich die Sozialbeitragsquote 

Abbildung 1:

Steuer- und Abgabenquoten Deutschland – EU15 1980 bis 2010

Quelle: OECD, Europäische Kommission.

In 
%

 de
s B

IP 

34
1980

Abgabenquote Deutschland nach VGR 

Abgabenquote EU15 lt. OECD 

Abgabenquote Deutschland lt. OECD 

Abgabenquote EU15 nach VGR 

1988 1996 20041984 1992 2000 20081982 1990 1998 20061986 1994 2002 2010

37

40

35

38

41

43

36

39

42

44



9

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

auf ein Niveau zwischen 14 Prozent und knapp 
15 Prozent des BIP ein, mit einem Höchststand 
von  14,9 Prozent 1997. Nachdem sie zwischen 
2006 und 2008 auf unter 14 Prozent zurückge-
führt worden war, erreichte sie 2009 (primär auf-
grund des krisenbedingten beträchtlichen BIP-
Rückgangs) wieder 14,5 Prozent, 2010 sank sie 
ebenfalls krisenbedingt auf 14,2 Prozent.

Dass die deutsche Abgabenquote seit 1982 
unter dem Durchschnitt der EU15 liegt, ist auf 
die seit 1975 unterdurchschnittliche Steuerquote 
zurückzuführen, die im Gegensatz zur tendenziell 
steigenden Steuerquote der alten Mitgliedsländer 
der EU praktisch stagniert. Die deutsche Sozial-
beitragsquote liegt dagegen im gesamten Betrach-
tungszeitraum oberhalb des EU15-Durchschnitts, 
wobei sich der seit Beginn der 1990er Jahre ver-
größernde Abstand erst in den letzten Jahren wie-
der verringert.

Die längerfristig konstanten Steuer- und Ab-
gabenquoten sind nicht unbeträchtlichen kurz-
fristigen Schwankungen unterworfen. Nach Ab-
grenzung gemäß ESVG liegt die höchste Abga-
benquote des Zeitraums 1980 bis 2013 (41,7 Pro-

zent im Jahr 2000) um 4,5 Prozent des BIP über 
der niedrigsten (37,2 Prozent im Jahr 1990). Bei 
Beschränkung auf die Entwicklung im wiederver-
einigten Deutschland ab 1991 erreicht die Spann-
breite zwischen höchster (41,7 Prozent 2000) und 
niedrigster Abgabenquote (37,5 Prozent 1991) 
immerhin noch 4,2 Prozent des BIP. 

In der OECD-Abgrenzung beträgt im Zeit-
raum 1980 bis 2010 der Abstand zwischen der 
höchsten (37,5 Prozent 2000) und der niedrigs-
ten Abgabenquote (34,8 Prozent 1990) 2,7 Pro-
zent des BIP, in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten seit der deutschen Wiedervereinigung 
2,5 Prozent des BIP. Dabei ist, wie Abbildung 2 
 veranschaulicht, der Verlauf der Sozialbeitrags-
quote im Vergleich zur Steuerquote weniger von 
kurzfristigen Schwankungen geprägt. In der Pe-
riode seit 1980 betrug die höchste Steuerquote 
23,9 Prozent 1980 und damit 3,1 Prozent des BIP 
mehr als im Jahr mit der niedrigsten Steuerquote 
(20,8 Prozent 2004). Seit der Wiedervereinigung 
erreichte die Steuerquote ihren Höchststand 2009 
mit 22,9 Prozent und lag damit um 2,1 Prozent 
des BIP über dem Tiefststand 2004. Die Sozial-

Abbildung 2:

Entwicklung Steuer- und Abgabenquote Deutschland 1965 bis 2010 

Quelle: OECD, WIFO-Berechnungen.
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beitragsquote wies in der Periode seit 1980 ihr 
maximales Niveau mit 14,9 Prozent im Jahr 1997 
auf. Am geringsten war sie 1980 mit 12,5 Prozent 
(Differenz von 2,4 Prozent des BIP) bzw. seit der 
Wiedervereinigung im Jahr 2007 mit 13,2 Pro-
zent des BIP (Differenz von 1,7 Prozent des BIP).

Abbildung 3 enthält in kassenmäßiger Ab-
grenzung die Sozialbeitrags- und Abgabenquote 
für den Zeitraum 1974 bis 2011 sowie die Steuer-
quote bis 2016 (gemäß der jüngsten Steuerschät-
zung vom Mai 2012). Danach wird die Steuer-
quote, die 1974 23,3 Prozent des BIP betragen 
hatte, 2016 mit 23,2 Prozent auf nahezu identi-
schem Niveau liegen; 2011 betrug sie 22,3 Pro-
zent. Die Sozialbeitragsquote stieg von 13,3 Pro-
zent 1974 bis zum Jahr 1987 auf 15,6 Prozent. 
Nach einem kurzen Rückgang in den Folgejahren 
folgte nach der Wiedervereinigung ein Anstieg 
bis auf 18,5 Prozent 1997; diesem Höchststand 
folgte ein Rückgang bis auf 15,9 Prozent bis         
2,6 Prozent des BIP höher als 1974. Die Abgaben-
quote lag 1974 bei 36,6 Prozent, 2011 erreichte 
sie 38,2 Prozent.

Aus der Betrachtung der Entwicklung der 
deutschen Steuer- und Abgabenquoten im länger-
fristigen Verlauf wird somit Folgendes deutlich:

– Seit Ende der 1970er Jahre ist die Abgabenquo-
te weitgehend konstant; dabei geht die Steuer-
quote tendenziell zurück, während die Sozial-
beitragsquote steigt.

– Abgaben- und Steuerquote unterliegen be-
trächtlichen kurzfristigen Schwankungen.

– Die deutsche Abgabenquote liegt in der Ab-
grenzung nach ESVG seit Mitte der 1990er Jah-
re, in der Defi nition nach OECD seit Anfang 
der 1980er Jahre unter dem Durchschnitt der 
alten EU-Mitgliedsländer. Dabei ist die deut-
sche Sozialbeitragsquote traditionell deutlich 
höher als der EU15-Durchschnitt, wohingegen 
die Steuerquote seit Mitte der 1970er Jahre da-
runter liegt.

Die vorliegende Teilstudie beschäftigt sich vor 
diesem Hintergrund mit möglichen Erklärungen 
für die längerfristige schwache Dynamik der Steu-
erquote und der Konstanz der Abgabenquote in 
Deutschland. Die Entwicklung des Steuer- und 
Abgabenaufkommens – absolut und im Verhält-
nis zur Wirtschaftsleistung – wird von einer Reihe 
von möglichen Determinanten beeinfl usst:
– diskretionäre Variationen von Steuersätzen 

und Regelungen zur Ermittlung der steuerli-
chen Bemessungsgrundlage;

Abbildung 3:

Entwicklung Steuer-, Sozialbeitrags- und Abgabenquote Deutschland in kassenmäßiger Abgrenzung ab 1974

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Statistisches Bundesamt.
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– Umfang und Entwicklung steuerlicher Aus-
nahmeregelungen;

– Konjunkturreagibilität (automatische Stabilisa-
torwirkung) einzelner Abgabenkategorien und 
ihr Gewicht innerhalb des gesamten Steuer- 
und Abgabenaufkommens.

Diese Faktoren werden im Folgenden einer nähe-
ren Betrachtung unterzogen, um ihren Einfl uss 
auf die längerfristige Entwicklung der Steuerquo-
te zu identifi zieren. Die fi nanzstatistischen Ana-
lysen beginnen je nach Verfügbarkeit der Daten 
teilweise schon mit den 1960er Jahren, ebenso 
wie die Darstellung der Eckpunkte der wichtigs-
ten Einzelsteuern (Einkommen- und Körper-
schaftsteuer); die detailliertere Betrachtung struk-
turell-diskretionärer Einfl ussfaktoren beginnt mit 
dem Jahr 1998, mit der ersten Amtszeit der von 
Ende 1998 bis Oktober 2005 amtierenden rot-
grünen Bundesregierung. Seit diesem Jahr wur-
den in Deutschland – beginnend mit der Senkung 
des Körperschaftsteuersatzes von 45 Prozent auf 
40 Prozent und dem Einstieg in die ökologische 
Steuerreform – wiederholt umfangreiche Steuer-
reformen umgesetzt. Verfolgten diese bis zur 
Überwindung des Tiefpunkts der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2010 primär das An-

liegen, die Steuern bzw. Abgaben für Unterneh-
men und persönliche Einkommen zu senken und 
die Struktur des Abgabensystems an wichtige 
wirtschaftspolitische Zielsetzungen anzupassen 
(z. B. Einstieg in die ökologische Steuerreform), so 
sollen ab 2011 auch Steuer- und Abgabenerhö-
hungen einen gewissen Beitrag zur Budgetkon-
solidierung leisten.
Die Fragestellungen der Studie werden in folgen-
den Arbeitsschritten beantwortet:
– Darstellung der längerfristigen Entwicklungs-

trends des deutschen Steuer- und Abgabensys-
tems und der seit 1998 umgesetzten Steuer-
reformen (Kapitel 2);

– Überblick über Ergebnisse einschlägiger Stu-
dien und Berechnungen zur Entwicklung der 
effektiven Steuersätze wichtiger Einzelsteuern 
(Kapitel 3);

– Erfassung der Entwicklung der Aufkommens-
elastizität des gesamten Steuersystems sowie 
wichtiger Einzelsteuern (Kapitel 4);

– Überblick über Steuervergünstigungen im Be-
reich wichtiger Einzelsteuern (Kapitel 5);

– Diskussion von internationalen Einfl ussfakto-
ren auf inländische Steuerpolitik und Steuer-
einnahmen (Kapitel 6).
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2.1 Längerfristige Entwicklungstrends im   
 deutschen Abgabensystem

Das Abgabensystem umfasst zwei Bereiche: Ers-
tens das Steuersystem, das sämtliche Zwangsab-
gaben der Steuerpfl ichtigen beinhaltet, denen 
keine unmittelbare Gegenleistung der öffentli-
chen Hand gegenübersteht. Zweitens die Sozial-
versicherungsbeiträge, die auf der Grundlage  eines 
kollektiven Versicherungsprinzips zur Finanzie-
rung der Sozialen Sicherungssysteme (Unfall-, Ar-
beitslosen-, Kranken-, Renten- und Pfl egeversiche-
rung) von Arbeitnehmern und Arbeit gebern erho-
ben werden und grundsätzlich Leistungsansprü-
che bei Eintritt des Versicherungsfalls begründen.

Abbildung 4 verdeutlicht, dass in Deutsch-
land das Gewicht der Sozialbeiträge im inter-
nationalen Vergleich mit 38,7 Prozent der Ge-
samt abgaben (2009) hoch und gegenüber 1980 
(34,3 Prozent) deutlich gestiegen ist. In der EU15 
haben die Sozialbeiträge 2009 mit 29,5 Prozent 
 einen im Vergleich zu 1980 nur unwesentlich hö-
heren Anteil am Gesamtabgabenaufkommen. Im 
Durchschnitt der OECD hat ihr Beitrag langfristig 
zugenommen, allerdings auf einem wesentlich 
geringeren Niveau: Die Sozialbeiträge machen 
2009 in der OECD gut ein Viertel der Gesamtab-
gaben aus, 1980 waren es noch 22,1 Prozent.

Abbildung 5 enthält die Sozialbeitragssätze 
seit 1970. Sie sind zwischen 1970 und Anfang der 
1980er Jahre insbesondere aufgrund eines stei-
genden Finanzierungsbedarfs von Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung (vgl. Bach 2008) kon-
tinuierlich gestiegen. Nach einer Verlangsamung 

der Dynamik während der 1980er Jahre wurden 
die Sozialversicherungsbeiträge insbesondere zur 
Deckung des aufgrund der deutschen Wiederver-
einigung wachsenden Finanzierungsbedarfs vor 
allem in der Arbeitslosigkeits- und Rentenver-
sicherung laufend angehoben. 1996 stiegen die 
Beitragssätze unter anderem aufgrund der Zusatz-
belastung durch die Pfl egeversicherung6 erstmals 
auf über 40 Prozent, um erst 2010 die 40 Prozent-
Marke aufgrund von beträchtlichen wiederholten 
Aufstockungen der Bundeszuschüsse wieder zu 
unterschreiten. Auch die schwachen Lohnzu-
wächse der jüngeren Vergangenheit sowie die zu 
beobachtende Erosion der sozialversicherungs-
pfl ichtigen Beschäftigung sind für die steigenden 
Sozialversicherungsbeiträge mit verantwortlich.

Die erforderliche Ausweitung der Bundeszu-
schüsse wurde durch zusätzliche Einnahmen aus 
der ab 1999 in mehreren Schritten umgesetzten 
ökologischen Steuerreform, der mehrfachen Er-
höhung der Tabaksteuer sowie der Anhebung 
des Mehrwertsteuersatzes von 16 Prozent auf 
19 Prozent (2007) fi nanziert (vgl. Bach 2008). 
Aufgrund der auch in den Sozialkassen gegebe-
nen krisenbedingten Konsolidierungserforder-
nisse wurden zum 1. Juli 2010 der Arbeitslosen-
versicherungsbeitrag um 0,2 Prozentpunkte (auf 
drei Prozent) und zum 1. Januar 2011 der Kran-
kenversicherungsbeitrag um 0,6 Prozentpunkte 
auf 15,5 Prozent erhöht, sodass seit 2011 der ge-
samte Beitragssatz wieder über 40 Prozent liegt: 
2011 betrug er 40,4 Prozent, 2012 ging er (auf-
grund eines gesunkenen Rentenversicherungs-
beitrags) leicht zurück auf 40,1 Prozent.

2. Längerfristige Entwicklungstrends des deutschen Steuer- und 
 Abgabensystems

6 1995 wurde die Pfl egeversicherung mit einem Beitragssatz von einem Prozent eingeführt, der 1996 auf 1,7 Prozent erhöht wurde.
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Abbildung 4:

Entwicklung Abgabenkategorien in % der Gesamtabgaben 1980 bis 2009

Quelle: OECD.
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Abbildung 5:

Sozialbeiträge, Arbeitnehmer und sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte ab 1970

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt Deutschland.
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Zur insbesondere in den unteren und mitt-
leren Einkommensbereichen anhaltend hohen 
und im EU15-Vergleich deutlich überdurch-
schnittlichen Belastung der Arbeitseinkommen 
mit arbeitsbezogenen Abgaben7 trägt neben den 
Sozialversicherungsbeiträgen die Lohnsteuer bei. 
Ihr Gewicht innerhalb des Steueraufkommens ist 
bis zur Mitte der 1990er Jahre tendenziell gestie-
gen; ausgehend von etwa einem Zehntel Anfang 
der 1950er Jahre ist ihr Anteil bis Mitte der 
1990er Jahre auf über ein Drittel angewachsen. 
Auch infolge der umfangreichen Entlastungen 
durch die Steuerreformen des vergangenen Jahr-
zehnts hat sich der Anteil der Lohnsteuer an den 
Steuereinnahmen inzwischen wieder auf ein 
 Viertel reduziert und wird auch bis 2016 nur un-
wesentlich ansteigen (vgl. Abbildung 6).

Langfristig deutlich verringert hat sich der 
Beitrag der Steuern auf Vermögensbestände und 
-einkünfte (Einkommen- und Körperschaftsteuer, 

vermögensbezogene Steuern) zur Finanzierung 
der öffentlichen Haushalte, bei gleichzeitiger 
 Zunahme der Vermögensbestände und steigender 
Ungleichverteilung von Einkommen und Vermö-
gen.8 Ab Anfang der 1980er Jahre lag ihr Anteil 
stets unter einem Fünftel des Steueraufkommens, 
bis Mitte der 1990er Jahre ging er auf ein Zehntel 
zurück. Seither schwankt er zwischen zehn Pro-
zent und 15 Prozent des gesamten Steueraufkom-
mens. 2016 wird mit einem leichten Anstieg auf 
gut 16 Prozent gerechnet. Zentrale Ursache dieser 
längerfristigen Entwicklung sind wiederholte Re-
duktionen der Einkommen- und Körperschaft-
steuersätze sowie die schrittweise Abschaffung 
einzelner vermögensbezogener Steuern (allge-
meine Vermögensteuer, Börsenumsatzsteuer, Ge-
sellschaftsteuer, Gewerbekapitalsteuer) bzw. de-
ren Erosion (Grundsteuer, Erbschaft- und Schen-
kungsteuer). In den 1990er Jahren wirkten sich 
auch Steuervergünstigungen in den neuen Bun-

7 Vgl. dazu im Detail Kapitel 3.1 der vorliegenden Studie.
8 Vgl. dazu Frick/Grabka 2009; Goebel/Grabka 2011.

Abbildung 6:

Struktur des Steueraufkommens Deutschland 1950 bis 2010, Anteile in %

Quelle: Bundesministerium für Finanzen, WIFO-Berechnungen.
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desländern aufkommenssenkend aus (vgl. Bach 
2008). Im internationalen Vergleich tragen ver-
mögensbezogene Steuern in Deutschland wenig 
zur Finanzierung der Staatsaufgaben bei (vgl. Ab-
bildung 4): Ihr Anteil am Gesamtabgabenauf-
kommen lag 2009 bei 2,3 Prozent; 1980 waren es 
noch 3,3 Prozent. In der EU15 stieg dagegen der 
Anteil der vermögensbezogenen Steuern an den 
Gesamtabgaben zwischen 1980 und 2009 von 
4,2 Prozent auf 5,1 Prozent, in der OECD von 
5,3 Prozent auf 5,5 Prozent.

Der Anteil der direkten Steuern hat sich im 
vergangenen Jahrzehnt bei etwa der Hälfte der 
Gesamtsteuereinnahmen und damit auf dem 
 Niveau der ersten Hälfte der 1950er Jahre stabi-
lisiert, nachdem er 2001 erstmals seit 1956 wieder 
die 50 Prozent-Marke unterschritten hatte. Er war 
ab Mitte der 1950er Jahre stetig gestiegen und 
hatte 1977 mit gut 62 Prozent seinen bisherigen 
Höchststand erreicht. Anschließend ist bis Ende 
der 1980er Jahre eine Stabilisierung bei knapp 
60 Prozent der Gesamtsteuereinnahmen zu beob-
achten, gefolgt von einem allmählichen Rückgang 
in den Folgejahren und der erwähnten Stabilisie-
rung seit 2001. Nach der krisenbedingten Delle in 
den Jahren 2009 und 2010 ist 2011 ein Anstieg 
des Anteils der direkten Steuern auf 49,3 Prozent 
zu beobachten, der sich laut der jüngsten Steuer-
schätzung vom Mai 2012 bis 2016 auf 52,8 Pro-
zent weiter erhöhen wird.

Der längerfristige Bedeutungsverlust der direk-
ten Steuern geht mit einem zunehmenden Ge-
wicht der indirekten Steuern einher. Die Umsatz-
steuer ist seit Ende der 1990er Jahre die auf-
kommensstärkste Einzelsteuer. Ihr Anteil am 
 Gesamtsteueraufkommen liegt seit 1997 bei über 

30 Prozent und erreichte in den letzten Jahren 
etwa ein Drittel; laut Steuerschätzung vom Mai 
2012 wird bis 2016 das Gewicht der Umsatz-
steuer leicht zurückgehen. Da gleichzeitig insbe-
sondere das Gewicht der Energiesteuern gestärkt 
wurde, erreichen die Verbrauchssteuern zusam-
men genommen in den letzten beiden Jahrzehn-
ten jeweils mindestens 40 Prozent des Gesamt-
steueraufkommens. Ihr Höchststand lag 2003 
nach den mehrfachen Energiesteuererhöhungen 
in den 1990er Jahren zur Finanzierung der deut-
schen Wiedervereinigung sowie im Rahmen der 
ökologischen Steuerreform 1990 bis 2003 (vgl. 
Bach 2009) bei 47,8 Prozent des Steueraufkom-
mens. In den letzten Jahren sinkt das Gewicht der 
Energiesteuern auch infolge des Verzichts auf 
eine Dynamisierung der mengenbezogenen 
 Steuersätze tendenziell leicht; dieser Trend wird 
sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.

Abbildung 7 bildet die Anteile der direkten 
Steuern, der indirekten Steuern sowie der Sozial-
versicherungsbeitragseinnahmen am Gesamt-
abgabenaufkommen für den Zeitraum 1974 bis 
2011 ab. Langfristig ist das Gewicht der Sozial-
versicherungsbeiträge deutlich gestiegen: Ausge-
hend von einem Anteil von 36,3 Prozent (1974) 
haben sie – mit kleineren Schwankungen – seit 
Anfang der 1990er Jahre ca. 45 Prozent des 
 Gesamtabgabenaufkommens erbracht; seit 2007 
sinkt ihr Anteil jedoch und erreichte 2011 
41,6 Prozent. Der Beitrag der direkten Steuern ist 
zwischen 1974 und 2011 von 38,4 Prozent auf 
28,8 Prozent zurückgegangen. Eine leichte Zu-
nahme ist schließlich beim Anteil der indirekten 
Steuern zu konstatieren, der von 25,3 Prozent 
1974 auf 29,6 Prozent 2011 gewachsen ist.
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2.2 Die jüngsten Steuerreformen im   
 Überblick

Seit Ende der 1990er Jahre, insbesondere durch 
die Koalition von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen (Ende 1998 bis Oktober 2005), aber auch 
durch die Koalition von CDU, CSU und SPD (Ok-
tober 2005 bis Oktober 2009), wurden innerhalb 
der Einkommensteuer, der Unternehmensbesteue-
rung sowie der Verbrauchsbesteuerung mehrere 
Steuerreformen umgesetzt, die einerseits erheb-
liche Volumina bewegten und andererseits auch 
auf strukturelle Veränderungen abzielten. Der 
 folgende Kurzüberblick stellt die Eckpunkte der 
wichtigsten Maßnahmen dar.9 Wünschenswert 
wäre darüber hinaus eine umfassende Gesamt-
schau der längerfristig mit diesen Reformen ver-
bundenen Minder- bzw. Mehreinnahmen. Die 

vom Bundesministerium der Finanzen regelmä-
ßig in den Finanzberichten veröffentlichten An-
gaben zu den fi nanziellen Auswirkungen von 
Steueränderungen haben allerdings aus mehreren 
Gründen nur begrenzte Aussagekraft.

Erstens handelt es sich um (teilweise sehr 
grobe) ex ante-Schätzungen; auch deshalb, weil 
die tatsächlichen Aufkommenswirkungen viel-
fach nur schwer ex post quantifi zierbar sind, da 
die realisierten Steuereinnahmen nicht nur durch 
diskretionäre Maßnahmen und die vielfach nur 
schwer prognostizierbaren Reaktionen der Steuer-
pfl ichtigen hierauf, sondern auch von einer Rei-
he weiterer konjunktureller und struktureller 
 Faktoren beeinfl usst werden. Wie sehr ex ante 
 geschätzte und ex post tatsächlich eingetretene 
Aufkommenswirkungen divergieren können, 
zeigt das Beispiel der von der rot-grünen Koa -

Abbildung 7:

Anteile der direkten und indirekten Steuern sowie der Sozialversicherungsbeitragseinnahmen am 
Gesamtabgabenaufkommen Deutschland 1974 bis 2011

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, WIFO-Berechnungen.
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9 Vgl. zu einer ausführlichen Darstellung einschließlich der entsprechenden Steuerminder- und -mehreinnahmen Bundesministerium der 
Finanzen 2011.
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li tion umgesetzten Unternehmenssteuerreform 
2000, die kurzfristig wesentlich höhere Ausfälle 
(und im Jahr 2001 sogar ein negatives Aufkom-
men10) bei der Körperschaftsteuer verursachte, als 
ursprünglich erwartet worden war. Zweitens ent-
falten steuerliche Maßnahmen häufi g ihre volle 
Aufkommenswirkung erst mit zeitlicher Verzö-
gerung, insbesondere im Rahmen der Veranla-
gungssteuern, bzw. wirken sich je nach Art der 
Maßnahme oder in Abhängigkeit der ökonomi-
schen (veränderlichen) Rahmenbedingungen in 
einzelnen Jahren unterschiedlich aus; manche 
Maßnahmen haben gar nur Einmaleffekte, wäh-
rend andere eine Dauerwirkung entfalten. 
Schließlich werden mögliche Wechselwirkungen 
einzelner Steueränderungen nicht quantifi ziert. 
Die hier (vgl. Übersichten 1 und 2) auf der Basis 
von regelmäßigen Veröffentlichungen des Bun-
desministeriums der Finanzen11) vorgenommene 
Zusammenstellung und einfache Addition der 
Aufkommenseffekte der wichtigsten steuerlichen 
Maßnahmen seit Ende der 1990er Jahre, die die 
Steuermehr- bzw. Mindereinnahmen im Entste-
hungsjahr12) enthält, können daher nur als grobe 
Anhaltspunkte für die budge tären Wirkungen 

verstanden werden und sind mit entsprechender 
Vorsicht zu behandeln. 

Übersicht 1 zeigt jedenfalls, dass die seit Ende 
der 1990er Jahre umgesetzten Maßnahmen bei 
Einkommens- und Unternehmensbesteuerung 
mit erheblichen Aufkommenswirkungen verbun-
den waren. Die deutlichen Ausfälle durch die 
Senkung von Einkommen- und Körperschaft-
steuersätzen wurden nur teilweise durch Maß-
nahmen zur Verbreiterung der Bemessungsgrund-
lage kompensiert, sodass der Nettoeffekt der Ein-
kommen- und Körperschaftsteuerreformen ne-
gativ war. Insgesamt führten die Steuerreformen 
des vergangenen Jahrzehnts im Bereich von Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer im Vergleich 
zu einem Szenario ohne Steueränderungen mit 
einem Nettovolumen von knapp 92 Milliarden 
Euro zu beträchtlichen Aufkommenseinbußen 
für die öffentlichen Haushalte13). Davon entfi el 
ein Nettovolumen von etwa 60 Milliarden Euro 
auf die „Steuerreform 2000“ sowie den Ausbau 
der steuerlichen Familienförderung und der 
 Steuervergünstigungen für die private Altersvor-
sorge durch die rot-grüne Bundesregierung.

10 Vgl. dazu ausführlicher Schratzenstaller 2002.
11 Vgl. die regelmäßig aktualisierte Publikation „Übersicht über die Steuerrechtsänderungen seit 1964“ sowie die jährlich erscheinenden 

Finanzberichte.
12 Das Entstehungsjahr wird vom Bundesministerium der Finanzen defi niert als „voller (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten“.
13 Dabei sind die Mindereinnahmen durch die Senkung der Sozialversicherungsbeitragssätze nicht berücksichtigt.

Übersicht 1:

Steuerminder- und -mehreinnahmen im Entstehungsjahr durch Steueränderungen bei 
Einkommensteuer und Unternehmensbesteuerung 1999 bis 2011

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 2011,  WIFO-Zusammenstellung und -Berechnungen.

Gesetz Steuermindereinnahmen 
Mio. €

Steuermehreinnahmen 
Mio. €

Per Saldo 
Entstehungsjahr Mio. €

Koalition SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
von Ende 1998 bis Oktober 2005

-110.788 +50.468 -60.320

Koalition von CDU/CSU und SPD von 
Oktober 2005 bis Oktober 2009

-64.804 +42.147 -22.657

Koalition von CDU/CSU und FDP ab 
Oktober 2009

-8.677 - -8.677

Gesamt -184.269 +92.615 -91.654
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Das übrige Drittel an Nettomindereinnah-
men wurde durch die diversen steuerlichen Maß-
nahmen seit Mitte der letzten Dekade durch die 
Große Koalition (Oktober 2005 bis Oktober 2009) 
und die seit Oktober 2009 amtierende Koalition 
aus CDU/CSU und FDP verursacht.

2.2.1 Einkommensteuer 
 inkl. Familienbesteuerung

Mit der Steuerreform 2000 wurden unter ande-
rem in mehreren Schritten der Einkommensteuer-
spitzensatz und der Eingangssteuersatz gesenkt 
(vgl. Abbildung 814). Der Spitzensteuersatz, der 
seit den 1950er Jahren zwischen 53 Prozent (bis 
1974 und ab 1990) und 56 Prozent (1975 bis 
1989) betragen hatte, wurde bis 2005 auf 42 Pro-
zent reduziert. Gleichzeitig wurde zwischen 2000 
und 2004 die Spitzeneinkommensgrenze, ab der 
dieser Spitzensteuersatz greift, von 58.643 Euro 

auf 52.151 Euro (inzwischen leicht erhöht auf 
52.882 Euro seit 2010) abgesenkt. 2007 wurde für 
zu versteuernde Einkommen über 250.000 Euro 
(so genannte zweite Proportionalzone – „Reichen-
steuer“) jährlich ein (zusätzlicher) Spitzensteuer-
satz von 45 Prozent eingeführt; diese zusätzliche 
Spitzeneinkommensgrenze beläuft sich aktuell 
auf 250.731 Euro.

Auch der Eingangssteuersatz wurde seit 
Ende der 1990er Jahre in mehreren Schritten 
deutlich gesenkt. Bis 1994 hatte er stets zwischen 
19 Prozent und 22 Prozent gelegen; für den Zeit-
raum 1995 bis 1998 war er auf 25,9 Prozent er-
höht worden. Zwischen 1999 und 2005 wurde er 
schrittweise auf 15 Prozent reduziert, seit 2009 
beträgt er 14 Prozent. Parallel wurde der Grund-
freibe trag, der schon 1996 mehr als verdoppelt 
worden war (von 2.871 Euro auf 6.184 Euro), zur 
Er füllung verfassungsrechtlicher Vorgaben zwi-
schen 1998 bis 2004 in jährlichen Schritten bis 

14 Die folgende Darstellung bezieht sich nur auf die Steuersätze ohne Solidaritätszuschlag; Abbildung 8 weist die Steuersätze jeweils mit 
und ohne Solidaritätszuschlag aus. Dieser wurde vom 1. Juli 1991 bis zum 30. Juni 1992 und zwischen 1995 und 1997 mit einem Satz 
von 7,5 Prozent erhoben; 1998 wurde er auf sein geltendes Niveau von 5,5 Prozent verringert.
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Abbildung 8:

Wichtige Eckpunkte des Einkommensteuertarifs 1958 bis 2012

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 2012, WIFO-Darstellung.
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auf 7.664 Euro angehoben. 2009 und 2010 fan-
den weitere Anhebungen auf 7.834 Euro bzw. 
8.004 Euro statt.

Die Steuersatzsenkungen wurden teilweise 
durch die Einschränkung oder vollständige Ab-
schaffung von Steuervergünstigungen (u. a. diver -
se Sonderzahlungen für Arbeitnehmer, häusliches 
Arbeitszimmer, private Steuerberatungskosten, 
Eigenheimzulage, Sparerfreibetrag) gegenfi nan-
ziert. Insgesamt wurden jedoch die privaten 
Haushalte im Rahmen der Einkommensteuer er-
heblich entlastet.15 Neben der Reduzierung der 
tarifl ichen Einkommensbesteuerung im Rahmen 
des progressiven Einkommensteuertarifs bringen 
auch die Herausnahme der Kapitaleinkünfte aus 
der progressiven Einkommensbesteuerung im 
Jahr 2009 und die Einführung einer proportio-
nalen Abgeltungssteuer von 25 Prozent steuer-
liche Entlastungen mit sich.

Nicht unerhebliche Einnahmeausfälle bei 
der Einkommensteuer verursachte der während 
des vergangenen Jahrzehnts forcierte Ausbau der 
steuerlichen Familienförderung. Inzwischen ent-
gehen der öffentlichen Hand durch die steuer-
liche Familienförderung über 40 Milliarden Euro 
jährlich an Einkommensteuereinnahmen (Bun-
desministerium der Finanzen, 2010B). Schließlich 
bewirkt auch der Ausbau der steuerlichen För-
derung der privaten Altersvorsorge unter der rot-
grünen Bundesregierung erhebliche Einnahme-
ausfälle bei der Einkommensteuer.

2.2.2 Unternehmensbesteuerung

Auch die Unternehmenssteuersätze wurden wäh-
rend des letzten Jahrzehnts stark gesenkt (vgl. Ab-
bildung 9).

15 Vgl. zu einer ausführlichen Darstellung und Einschätzung Seidel 2001.

Abbildung 9:

 Entwicklung Unternehmensbesteuerung

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 2010 B, WIFO-Berechnungen.
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Der Körperschaftsteuersatz bei Gewinnthe-
saurierung, der seit 1977 bei 56 Prozent gelegen 
war, war bereits 1990 auf 50 Prozent und 1994 
weiter auf 45 Prozent gesenkt worden. 1999 er-
folgte eine Reduktion auf 40 Prozent (42 Pro-
zent einschließlich Solidaritätszuschlag), 2001 
auf 25 Prozent (26,4 Prozent einschließlich So-
lidaritätszuschlag). Für ausgeschüttete Gewinne 
wurde der Körperschaftsteuersatz 1994 auf 30 Pro-
zent reduziert; 2001 wurde er an jenen für ein-
behaltene Gewinne (26,4 Prozent einschließlich 
Solidaritätszuschlag) angeglichen, auf Anteils-
eignerebene wurde das Halbeinkünfteverfahren 
eingeführt. Die rot-grünen Unternehmenssteuer-
senkungen16 beinhalteten neben der Reduktion 
des Körperschaftsteuersatzes weitere Entlastungs-
maßnahmen: die Einführung der Körperschaft- 
und Gewerbesteuerfreiheit für Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen durch Kapitalgesell-
schaften sowie für Dividendenausschüttungen 
zwischen Kapitalgesellschaften bei wesentlichen 
Beteiligungen und die Erleichterung der Bildung 
körperschaft- und gewerbesteuerlicher Organ-
schaften. Schon 1998 war durch die Vorgänger-
regierung im Rahmen des Gesetzes zur Fortset-
zung der Unternehmenssteuerreform die Anwen-
dung der Gewerbekapitalsteuer beendet worden, 
sodass die Gewerbesteuer zu einer größtenteils 
 ertragsabhängigen und damit wesentlich stärker 
konjunkturabhängigen Steuer geworden ist.

2008 wurde der Körperschaftsteuersatz auf 
sein jetziges Niveau von 15 Prozent verringert 
und die Gewerbesteuermesszahl17 von fünf Pro-
zent auf 3,5 Prozent reduziert. Für den kombi-
nierten Unternehmenssteuersatz (Körperschaft-
steuersatz für Gewinnthesaurierung bzw. allge-
meiner Körperschaftsteuersatz einschließlich 
 Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer) bedeu-
tete dies eine Senkung von 60 Prozent Ende der 
1970er Jahre auf 38,9 Prozent ab 2001 und etwa 
30 Prozent ab 2008. Die Maßnahmen zur Ver-
breiterung der steuerlichen Bemessungsgrundla-

ge (u. a. Einführung einer Zinsschranke, Ein-
schränkungen bei Abschreibungen, Verbreiterung 
der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage 
durch diverse Hinzurechnungen) sorgten nur für 
eine partielle Gegenfi nanzierung der steuersatz-
senkungsbedingten Einnahmeausfälle.

Für den unternehmerischen Bereich ist auch 
der Einkommensteuerspitzensatz auf gewerbliche 
Einkünfte, der für Personenunternehmen gilt, re-
levant. Er wurde von 56 Prozent Ende der 1970er 
Jahre auf 47,5 Prozent (einschließlich Solidari-
tätszuschlag) gesenkt (seit 2007), wobei zwischen 
1994 und 2001 ein ermäßigter Spitzensteuersatz 
für gewerbliche Einkünfte gewährt wurde. Mit 
der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde ein 
ermäßigter Steuersatz auf einbehaltene Gewinne  
in Höhe von 28,25 Prozent (bzw. 29,8 Prozent 
einschließlich Solidaritätszuschlag) eingeführt, 
Personenunternehmen zahlen also bei Einbehal-
tung der Gewinne statt eines Spitzensteuersatzes 
von 47,5 Prozent denselben Unternehmenssteuer-
satz wie Kapitalgesellschaften. Berücksichtigt man 
zudem, dass seit 2001 die Personenunternehmen 
die Gewerbesteuer de facto vollständig im Rah-
men der Einkommensteuer anrechnen können,18 
so fällt die Reduktion des Steuersatzes auf die Ge-
winne der Personenunternehmen somit ebenso 
deutlich aus wie bei der Körperschaftsteuer.

2.2.3 Verbrauchssteuern

Der Kern der Verbrauchssteuererhöhungen seit 
1999 waren die mehrfachen Erhöhungen der 
Energiesteuersätze im Rahmen der ökologischen 
Steuerreform.19 Das Mehraufkommen erreichte 
sein Maximum 2003 mit 18,7 Milliarden Euro, 
die zum überwiegenden Teil in die Finanzierung 
der Leistungen des Bundes an die Gesetzliche 
Rentenversicherung fl ossen und somit eine Sen-
kung des Rentenversicherungsbeitrags von bis zu 
1,7 Prozentpunkten ermöglichten.

16 Vgl. zu Details Bach 2001 oder Schratzenstaller 2002.
17 Der Gewerbeertrag (nach Abzug des Freibetrages) wird mit der Gewerbesteuermesszahl multipliziert, um so die Bemessungsgrundlage für 

die Gewerbesteuer zu erhalten.
18 Durch die Einführung eines Anrechnungsfaktors für die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von 1,8 2001, der 2008 auf 3,8 erhöht 

wurde.
19 Vgl. zu Details Bach 2009 B oder Truger 2001.
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um eine Erhöhung des Rentenversicherungsbei-
trags zu verhindern.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnah-
men des Bundes, die ab 2011 zur Rückführung 
des krisenbedingt gestiegenen Defi zit- und Schul-
denquote implementiert wurden, wurden auch 
diverse Verbrauchssteuern erhöht bzw. neu einge-
führt: Neben dem Abbau von Vergünstigungen 
bei der Energie- und Stromsteuer sowie der Erhö-
hung der Tabaksteuer sind dies die neue Brenn-
stoff- und Luftverkehrsteuer. Übersicht 2 bietet 
eine Übersicht über die Steuermehreinnahmen 
(im jeweiligen Entstehungsjahr) durch die Ver-
brauchssteuererhöhungen seit 1999, basierend 
auf den Finanzberichten des Bundesministeriums 
der Finanzen. Das Mehraufkommen belief sich 
insgesamt auf 40,7 Milliarden Euro. Davon fl os-
sen 20,4 Milliarden Euro oder die Hälfte in die 
Senkung bzw. Stabilisierung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen,20 der Rest in die Budgetsanierung. 
Erhöhungen von Umweltsteuern machten insge-
samt knapp 13,8 Milliarden Euro (gut ein Drittel 
der gesamten Verbrauchssteuererhöhungen seit 
1999) aus.

20 Die Erhöhung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages ab 2011 soll 2012 die entsprechenden Einnahmen um 1,9 Milliarden Euro, die 
Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrages ebenfalls ab 2011 um 5,8 Milliarden Euro erhöhen.

Ebenfalls zur Begrenzung der Lohnneben-
kosten wurde daneben die Tabaksteuer 2003 und 
2004 in drei Schritten erhöht: Die erwarteten 
Mehreinnahmen von etwa 2,5 Milliarden Euro 
sollten zur Finanzierung versicherungsfremder 
Leistungen in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung verwendet werden. Die quantitativ bedeut-
samste Maßnahme war jedoch mit geschätzten 
Mehreinnahmen von knapp 23 Milliarden Euro 
die Anhebung des Normalsteuersatzes bei der 
Umsatzsteuer von 16 Prozent auf 19 Prozent 2007 
sowie der Versicherungssteuer um 3 Prozentpunk-
te. Ein Drittel des zusätzlichen Umsatzsteuerauf-
kommens war für die Senkung des Arbeitslosen-
versicherungsbeitrags um 2,3 Prozentpunkte 
2007 und weitere 0,9 Prozentpunkte auf 3,3 Pro-
zent Prozent 2008 vorgesehen, die übrigen Mehr-
einnahmen fl ossen in den Defi zitabbau. Bereits 
zum 1. April 1998 hatte die Vorgänger-Regierung 
aus CDU/CSU und FDP den Normalsteuersatz 
von 15 Prozent auf 16 Prozent erhöht; die Mehr-
einnahmen von knapp 5,8 Milliarden Euro soll-
ten in die Finanzierung eines zusätzlichen Bun-
deszuschusses zur Rentenversicherung fl ießen, 
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Übersicht 2:

Steuermehreinnahmen im Entstehungsjahr durch Änderungen bei den Verbrauchssteuern im Entstehungsjahr 
1999 bis 2011

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 2011,  WIFO-Zusammenstellung und -Berechnungen.
  * Annahme: 90 % der Einnahmen aus der ökologischen Steuerreform fl ießen in die Rentenversicherung.

Gesetz Maßnahmen Volumen Mio. €

Gesetz zum Einstieg in die ökologische 
Steuerreform vom 24.3.1999

– Einführung Stromsteuer 1ct/kWh
– Erhöhung Steuersatz für Kraftstoffe 3 ct/l
– Erhöhung Steuersatz für Heizöl 2 ct/l
– Erhöhung Steuersatz für Erdgas 0,16 ct/kWh

6.212
Mehraufkommen dient der Senkung des 
RV-Beitrags von 20,3 % auf 19,5 %

Gesetz zur Fortführung der ökologischen 
Steuerreform vom 16.12.1999

– jährliche Erhöhung Stromsteuer 2000 bis 
  2003 um je 0,25 ct/kWh
– jährliche Erhöhung Steuersatz Kraftstoffe  
  2000 bis 2003 um je 3 ct/l

3.245
Mehraufkommen dient Stabilisierung und 
weiteren Senkung des RV-Beitrags

Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen 
Steuerreform vom 23.12.2002

– Zurückführung Steuervergünstigungen für  
  Produzierendes Gewerbe und Land- und 
  Forstwirtschaft
– Anhebung ermäßigter Steuersatz für 
  Nachtspeicherstrom
– Anhebung Steuersatz für Erdgas auf 
  5,50 €/MWh
– Anhebung Steuersatz für Flüssiggas auf 
  60,60 €/1.000 kg
– Anhebung Steuersatz für schweres Heizöl 
  auf 25 €/1.000 kg

1.420
Mehraufkommen dient der Stabilisierung und 
weiteren Senkung des RV-Beitrags

Gesetz zur Änderung des Tabaksteuergeset-
zes und anderer Verbrauchssteuergesetze 
vom 23.12.2003

- Erhöhung Tabaksteuer in 3 Stufen 2.508
Mehraufkommen dient der Finanzierung 
versicherungsfremder Leistungen in der GKV

Haushaltsbegleitgesetz 2006 vom 29.6.2006 – Anhebung Umsatzsteuer von 16 % 
  auf 19 %
– Anhebung Versicherungssteuer um 3   
  Prozentpunkte

24.195
Mehraufkommen dient der Finanzierung der 
Senkung des ALV-Beitrags um insgesamt 
3,2 Prozentpunkte (ein Drittel) und dem 
Defi zitabbau (zwei Drittel)

Kernbrennstoffsteuergesetz vom 8.12.2010 – Einführung einer Kernbrennstoffsteuer 1.300

Haushaltsbegleitgesetz vom 9.12.2010 – Einführung einer Luftverkehrsteuer
– Änderungen bei Contracting, 
  Entlastungssätzen, Sockelbetrag
– Streichung des Erlaubnisverfahrens

1.620

Fünftes Gesetz zur Änderung von Verbrauchs-
steuergesetzen vom 21.12.2010

200
(ansteigend bis 2016 auf 1.010 )

Mehreinnahmen brutto 40.700

Davon Verwendung zur Senkung/
Stabilisierung von SV-Beiträgen*)

20.362

Mehreinnahmen netto 20.338
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2.2.4 Gesamtwirkung der Steuerreformen   
 seit 1999

Übersicht 3 enthält die Aufkommenswirkungen 
der Steuerreformen seit 1999 im Überblick. Min-
dereinnahmen aus Einkommen- und Unterneh-
menssteuern (Körperschaft- und Gewerbesteuer) 
in Höhe von knapp 92 Milliarden Euro stehen 
Mehreinnahmen aus Verbrauchssteuern von 
knapp 41 Milliarden Euro gegenüber; insgesamt 
erreichten somit die Steuersenkungen per Saldo 
51 Milliarden Euro. Berücksichtigt man, dass die 
Hälfte der zusätzlichen Verbrauchssteuereinnah-
men zur Senkung bzw. Stabilisierung der Sozial-
versicherungsbeiträge verwendet wurde, so führ-
ten die steuerlichen Änderungen seit 1999 zu Min-
dereinnahmen von etwa 71,4 Milliarden Euro.

Diese Volumina wurden durch die Addition 
der Steuermehr- bzw. Mindereinnahmen in den 
jeweiligen Entstehungsjahren ermittelt. Diese 
 berücksichtigt nicht, wie oben dargelegt, dass 
Steuerreformen in den Folgejahren häufi g nicht 
konstante Be- bzw. Entlastungsvolumina bewir-
ken. Eine solche dynamische Betrachtung ist je-
doch im Rahmen der vorliegenden Studie aus 
Ressourcengründen nicht möglich, zumal die 
 Finanzberichte des Bundesministeriums der Fi-
nanzen die fi nanziellen Auswirkungen steuer-
licher Maßnahmen lediglich jeweils für den un-
mittelbar folgenden Fünfjahreszeitraum auswei-

sen. Unter Verwendung der im Finanzbericht 
angegebenen fi nanziellen Wirkungen für die 
nächsten fünf Haushaltsjahre und ihrer (teilwei-
sen) Fortschreibung kommen Truger-Teichmann 
(2010) für den Zeitraum 1999 bis 2010 (also noch 
ohne Berücksichtigung der steuerlichen Konso-
lidierungsmaßnahmen) zu dem (weitestgehend 
mit unserem Resultat übereinstimmenden) Ergeb-
nis von Steuerausfällen von brutto 51 Milliarden 
Euro im Vergleich zum Rechtsstand 1998. Dabei 
ist die Weiterleitung eines Teils der zusätzlichen 
Ökosteuereinnahmen an die diversen Zweige der 
Sozialversicherung noch nicht berücksichtigt.

Es ist im Rahmen dieser Studie nicht mög-
lich, detailliert die Wirkungen der seit Ende der 
1990er Jahre umgesetzten Steuerreformen auf die 
funktionale sowie die personelle Einkommens-
verteilung darzustellen.21 Sie haben jedoch zu der 
oben dargestellten langfristigen Verschiebung der 
Struktur der Abgabeneinnahmen beigetragen. 
Die direkten Steuern, von denen ein beträchtli-
cher Anteil (im Rahmen der progressiven Ein-
kommensbesteuerung) progressiv wirkt, haben 
tendenziell an Bedeutung verloren. Zugleich wur-
de durch die Einführung der proportionalen Ab-
geltungssteuer auf Kapitaleinkünfte ein Teil der 
der persönlichen Einkommensteuer unterliegen-
den Einkommen aus der progressiven Besteue-
rung herausgelöst. Dies bedeutet die Abweichung 
von einem umfassenden, synthetischen Einkom-

21 Bislang liegt für Deutschland keine umfassende Studie der Verteilungswirkungen des gesamten Abgabensystems vor.

Übersicht 3:

Gesamtaufkommenswirkungen der Steuerreformen seit 1999

Quelle: WIFO-Zusammenstellung.

Steuermehr-/-mindereinnahmen in Mrd. €

Einkommen- und Unternehmensteuer (Körperschaft- und Gewerbesteuer) -91,7

Verbrauchssteuern brutto +40,7

Verwendung Verbrauchssteuermehreinnahmen zur Senkung/
Stabilisierung der SV-Beiträge

-20,4

Gesamt -71,4
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mensbegriff sowie den Verzicht auf eine gleich-
mäßige Besteuerung sämtlicher Einkunftsarten 
unabhängig von ihrer Quelle. Inwieweit die Tarif-
reformen innerhalb des progressiven Einkom-
mensteuertarifes die Progressivität der dem regu-
lären Einkommensteuertarif unterliegenden Ein-
kommen beeinfl usst haben, wäre auf der Grund-
lage von Progressionsmaßen zu analysieren, was 
allerdings im Rahmen dieser Studie nicht geleis-
tet werden kann.

Die unternehmerischen Einkünfte sowie die 
Gewinne der Kapitalgesellschaften wurden deut-
lich entlastet. Das Gewicht der Einnahmen aus 
indirekten Steuern und Sozialversicherungsbei-
trägen steigt dagegen. Sie haben tendenziell eine 

(indirekt) regressive Wirkung, belasten also ge-
ringe Einkommen überdurchschnittlich, höhere 
Einkommen dagegen unterdurchschnittlich stark. 
Der Bedeutungsgewinn indirekter Steuern und von 
Sozialversicherungsabgaben mit ihren (indirekt) 
regressiven Belastungsverläufen kann auch als 
Schwächung des Leistungsfähigkeitsprinzips ge-
sehen werden.

Diese strukturellen Veränderungen in den 
Abgabeneinnahmen haben nicht nur vertei-
lungspolitische Implikationen, sondern auch 
Auswirkungen auf kurzfristige Volatilität und 
langfristige Ergiebigkeit des gesamten Abgaben-
systems, auf die im Detail in Kapitel 3 einge-
gangen wird.
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Die steuerlichen Maßnahmen des vergangenen 
Jahrzehnts haben zu bedeutenden Veränderun-
gen der effektiven Steuersätze geführt. Dieser 
 Abschnitt gibt einen Überblick über die Höhe 
wichtiger effektiver Steuersätze in Deutschland 
und – wo möglich – ihre längerfristige Entwick-
lung sowie über die Stellung Deutschlands im 
inter nationalen Vergleich.

3.1 Makroökonomische effektive 
 Steuersätze

In Kapitel 2.1 der vorliegenden Studie wurde da-
rauf hingewiesen, dass die deutsche Abgaben-
struktur in einigen Punkten recht deutlich vom 
europäischen Durchschnitt abweicht: insbeson-
dere hinsichtlich des geringen Finanzierungsbei-
trags vermögensbezogener Steuern einerseits und 
des hohen Gewichts von Abgaben auf die Arbeit 
andererseits. Strukturunterschiede im Abgaben-
aufkommen unterschiedlicher Länder im Quer-
schnittvergleich oder Strukturveränderungen im 
Abgabenaufkommen eines gegebenen Landes in 
der Längsschnittbetrachtung können im Prinzip 
zwei Ursachen haben:
– länderspezifi sche Unterschiede bzw. Verschie-

bungen in der Zusammensetzung der gesam-
ten makroökonomischen Bemessungsgrundla-
ge (Arbeit, Konsum, Kapital) über die Zeit;

– länderspezifi sche Unterschiede bzw. diskretio-
näre Veränderungen im Gesamtabgabensystem 
(z. B. Unterschiede in den steuerlichen Rege-
lungen bzw. Erhöhung oder Senkung einzelner 
Steuern).

Die Betrachtung nur der Struktur des Abga-
benaufkommens und seiner längerfristigen Ent-
wicklung in einem gegebenen Land sowie der 
Vergleich mit anderen Ländern haben hinsicht-
lich der effektiven Steuerbelastung einzelner ma-
kroökonomischer Steuerbasen nur begrenzte Aus-
sagekraft, weil sie die Struktur der potenziellen 
makroökonomischen Steuerbasis und etwaige 
Veränderungen sowie etwaige länderspezifi sche 
Unterschiede nicht berücksichtigen.

Die so genannten makroökonomischen im-
pliziten effektiven Steuersätze, die die Europä-
ische Kommission in ihrer jährlichen Publikation 
„Taxation Trends in the European Union“ ermit-
telt, spiegeln die effektive durchschnittliche Be-
lastung der wichtigsten makroökonomischen 
Steuerbasen (Arbeit, Kapital, Konsum, Energie) 
mit den dazugehörigen Steuern und Abgaben wi-
der. Übersicht 4 zeigt, dass seit 2000 in Deutsch-
land die impliziten Steuersätze auf Arbeit und 
besonders auf Kapital gesunken sind, während 
 jener auf Konsum leicht gestiegen ist und jener 
auf Energie stagniert. Der implizite Steuersatz auf 
Bruttolöhne und -gehälter wurde in Deutschland 
seit Anfang des vergangenen Jahrzehnts um 
1,7 Prozentpunkte (und damit stärker als im 
EU15-Durchschnitt) reduziert, liegt aber mit 
37,4 Prozent immer noch um 2,4 Prozentpunkte 
über dem EU15-Durchschnitt (und um 4 Prozent-
punkte über dem EU27-Durchschnitt). Der Kapi-
talsteuersatz ging um 6,3 Prozentpunkte und da-
mit ein Mehrfaches im EU-Vergleich zurück; als 
Konsequenz liegt er mit 20,7 Prozent um 7 Pro-
zentpunkte unter dem EU15-Durchschnitt. Wel-
cher Anteil dieses deutlichen Rückgangs der Sen-

3. Entwicklung der effektiven Steuersätze wichtiger Einzelsteuern 
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kung der Steuern auf Kapitalerträge und welcher 
dem Bedeutungsverlust der vermögensbezogenen 
Steuern geschuldet ist, kann allerdings anhand 
dieses aggregierten Mischindikators22 nicht quan-
tifi ziert werden. Die oben dargestellten Ver-
brauchssteuererhöhungen spiegeln sich in einem 
Anstieg des impliziten Steuersatzes auf Konsum 
wider, der sich in Deutschland im betrachteten 
Zeitraum um 0,6 Prozentpunkte erhöht hat, wäh-
rend er im Durchschnitt der EU15 um 0,4 Pro-
zentpunkte reduziert wurde; damit liegt Deutsch-
land um 1,9 Prozentpunkte unter dem EU15-
Durchschnitt. Ebenfalls gegen den Trend stagniert 
die effektive Belastung der Energie in Deutsch-
land, allerdings ist das Niveau immer noch merk-
lich höher als in der EU15 und vor allem in 
der EU27.

3.2 Mikroökonomische effektive 
 Steuersätze

Die im vorhergehenden Abschnitt betrachteten 
makroökonomischen effektiven Steuersätze sol-
len die Struktur der gesamten Abgabeneinnah-
men und ihre Verteilung auf die einzelnen mak-
roökonomischen Steuerbasen (ganze Gruppen 
von Steuerzahlern oder aggregierte besteuerbare 
Aktivitäten und Bestände) wiedergeben. Sie sind 

jedoch nicht von Nutzen, wenn die Anreizeffekte 
oder die Verteilungswirkungen von individuellen 
Steuern auf der Mikroebene erfasst werden sollen. 
Zu diesem Zwecke sind mikroökonomische ef-
fektive Steuersätze besser geeignet. Diese können 
entweder vergangenheitsbezogen sein und bezie-
hen dann tatsächliche Steuerzahlungen (die den 
Steuerstatistiken oder der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung entnommen werden) auf die 
tatsächlichen Bemessungsgrundlagen (die eben-
falls aus diversen Statistiken stammen); sie wer-
den daher auch als faktische effektive Steuersätze 
bezeichnet. Oder sie werden modellhaft auf der 
Basis der geltenden steuerlichen Regelungen für 
repräsentative individuelle Steuerzahler bzw. 
steuerlich relevante Aktivitäten als fi ktive mikro-
ökonomische Steuersätze errechnet. Es gibt in-
zwischen eine Vielzahl methodischer Ansätze zur 
Berechnung von mikroökonomischen effektiven 
Steuersätzen. Im Folgenden werden die gängigs-
ten Indikatoren zur Ermittlung der effektiven 
Steuersätze für Unternehmensgewinne und Ar-
beitseinkommen vorgestellt. Sie sollen den Ein-
fl uss der jüngsten deutschen Steuerreformen auf 
die Entwicklung der effektiven Steuerlast von 
 Unternehmen und unselbstständig Beschäftigten 
und die Position Deutschlands im internatio-
nalen Vergleich zeigen.

22 Der implizite Steuersatz auf Kapital bezieht die Steuerzahlungen auf die Erträge, Bestände und Transaktionen im Zusammenhang mit 
Vermögen auf die weltweiten Gewinn- und Vermögenseinkommen von Unternehmen und privaten Haushalten.

Übersicht 4:

Implizite Steuersätze auf Arbeit, Konsum, Energie und Kapital, EU27, 2000/2010

Quelle: Europäische Kommission 2012, WIFO-Berechnungen.

Arbeit Konsum Energie Kapital

2000 2010 Δ 2000-2010 2000 2010 Δ 2000-2010 2000 2009 Δ 2000-2009 2000 2010 Δ 2000-2010

DE 39,1 37,4 -1,7 19,2 19,8 0,6 191,8 191,8 0,0 27,0 20,7 -6,3

EU27 35,8 33,4 -2,4 20,8 21,3 0,5 122,0 138,7 16,7 24,9 23,3 -1,6

EU15 36,3 35,0 -1,3 22,1 21,7 -0,4 167,0 173,2 6,2 30,4 27,7 -2,7
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3.2.1 Besteuerung der Arbeitseinkommen

Als erster Anhaltspunkt für die Steuerlast auf 
 Arbeitseinkommen kann der Einkommensteuer-
spitzensatz dienen. Er liegt 2012 in Deutschland 
mit 47,5 Prozent leicht unter dem Durchschnitt 
der EU15 und 9,4 Prozentpunkte über dem EU27-
Durchschnitt (vgl. Abbildung 10). Abbildung 10 
zeigt auch, dass die Spitzensteuersätze in den 
meisten EU-Ländern zwischen 1995 und 2012 
teilweise deutlich gesenkt wurden.

Die Aussagekraft nomineller Spitzensteuer-
sätze hinsichtlich der effektiven Belastung der 
 Arbeitseinkommen ist allerdings begrenzt. Die 
 effektive Steuerlast wird neben dem Spitzen-

steuersatz vom gesamten Tarifverlauf (Verlauf der 
Grenzsteuersätze, Breite der Tarifzonen), von der 
Ausgestaltung der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage sowie von weiteren institutionellen Regelun-
gen (Form der Haushaltsbesteuerung) beeinfl usst. 
Darüber hinaus sind neben der Einkommen steuer 
auch die Sozialversicherungsbeitragszahlungen 
eine bedeutende Komponente der Gesamtabga-
benbelastung der Unselbstständigeneinkommen.

Die Belastung der Arbeitseinkommen mit 
Steuern und Abgaben, ggf. unter Berücksichti-
gung von monetären Transfers (vor allem Famili-
enleistungen), für repräsentative Haushaltstypen 
mit unterschiedlichen Einkommenshöhen und 
-konstellationen und differenziert nach Anzahl 

Abbildung 10:

Quelle: Eurostat.

Spitzensteuersätze in der EU27, 1995/2012
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der Kinder ermittelt modellhaft die OECD in ih-
rer jährlichen Veröffentlichung „Taxing Wages“. 
Von der Vielzahl der betrachteten Haushalts -
typen können hier nur einige ausgewählte dar-
gestellt werden: nämlich die Grenzabgabenbelas-
tung23 und Durchschnittsabgabenbelastung eines 
unselbstständig Beschäftigten ohne Kinder mit 
 unterschiedlichen Einkommenshöhen (durch-
schnittliches Arbeitseinkommen sowie 67 Pro-
zent, 133 Prozent und 167 Prozent eines Durch-
schnittseinkommens). Dabei wird zwischen der 
Lohnsteuerbelastung und der Gesamtabgabenbe-
lastung (Lohnsteuerbelastung plus Belastung mit 
vom Arbeitnehmer zu entrichtenden Sozialversi-

cherungsbeiträgen) differenziert, um die persön-
liche Steuer- bzw. Abgabenbelastung bezogen auf 
das Bruttoeinkommen zu ermitteln.

Seit 2000 sind die Grenzabgabensätze in allen 
untersuchten Einkommensbereichen deutlich re-
duziert worden (vgl. Übersichten 5 und 6): Für 
einen Abgabenpfl ichtigen mit 167 Prozent des 
Durchschnittseinkommens sank der Grenzsteuer-
satz um 7,1 Prozentpunkte, für einen Geringver-
diener um 6,2 Prozentpunkte, für einen Durch-
schnittsverdiener um 7,5 Prozentpunkte. Dabei 
ist in allen Einkommensbereichen der Rückgang 
des letzten Jahrzehnts fast ausschließlich auf die 
Reduktion der Grenzbelastung mit Lohnsteuer 

23 Die Grenzbelastung gibt die zusätzliche Belastung bei Hinzukommen einer zusätzlichen Einheit an Bemessungsgrundlage (Einkommen) 
an, die Durchschnittsbelastung die Gesamtbelastung bezogen auf die gesamte Bemessungsgrundlage. Der Grenzabgabensatz wird in  
Prozent der zusätzlichen Einheit an Bemessungsgrundlage, der Durchschnittsabgabensatz in Prozent der gesamten Bemessungsgrund-
lage ausgedrückt.

Übersicht 5:

Persönlicher Grenzsteuersatz für Arbeitnehmer und -nehmerinnen für unterschiedliche Einkommenshöhen, 
EU15, 2000/2010

Quelle: OECD 2011.  
* Durchschnittliche Vollzeit-Bruttolöhne bzw. -gehälter von Arbeitnehmern und -nehmerinnen.

Grenzsteuersatz 2010

Gemessen am durchschnittlichen Bruttoverdienst

67 % 100 % 133 % 167 % 67 % 100 % 133 % 167 %

 Steuer in % des Bruttoeinkommens* Veränderung 2000/2010

Belgien 40,8 40,8 45,3 46,7 -0,2 -0,6 -1,1 -2,0

Dänemark 32,9 34,3 48,1 48,1 -8,8 -7,4 -6,3 -6,3

Deutschland 26,2 31,3 40,5 44,3 -6,2 -7,4 -4,5 -7,1

Griechenland 0,0 15,1 20,2 21,8 0,0 2,5 7,5 -3,4

Spanien 22,5 26,2 26,2 37,0 -4,3 3,7 -0,3 8,7

Frankreich 18,0 18,0 30,1 30,1 -2,1 -7,8 3,4 -2,7

Irland 22,0 43,0 43,0 43,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0

Italien 29,2 29,2 39,1 38,7 5,2 -2,0 7,9 2,4

Luxemburg 21,9 34,7 34,7 34,7 -3,7 -1,9 -5,6 -5,6

Niederlande 11,1 41,7 50,1 50,1 2,6 -5,3 0,1 0,1

Österreich 25,6 30,1 30,1 37,0 3,2 7,0 0,2 -1,4

Portugal 24,1 24,1 34,9 34,9 9,1 -0,9 9,9 -0,1

Finnland 34,0 36,4 40,2 40,2 -1,2 -4,4 -6,3 -6,3

Schweden 21,5 24,5 51,5 56,5 -9,7 -21,5 1,1 1,1

Großbritannien 20,0 20,0 40,0 40,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0

EU15 23,3 30,0 38,3 40,2 -1,2 -3,3 0,3 -1,6
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zurückzuführen. Für alle betrachteten Einkom-
menshöhen ist – als Resultat der weit überdurch-
schnittlichen Grenzbelastung mit Sozialversi-
cherungsbeiträgen – der Grenzabgabensatz auch 
2010 noch deutlich über dem EU15-Durchschnitt, 
mit Ausnahme des Gutverdieners mit einem Ein-
kommen von 167 Prozent des Durchschnittsein-
kommens, der in Deutschland mit einem um 
2,6 Prozentpunkte geringeren Grenzabgabensatz 
belastet wird als im Durchschnitt der EU15. 

Die Durchschnittsabgabensätze wurden 
ebenfalls zwischen 2000 und 2010 in allen be-
trachteten Einkommensbereichen reduziert (vgl. 

Übersichten 7 und 8). Auch die Reduktion der 
Durchschnittsabgabenlast ist primär das Resultat 
einer sinkenden Durchschnittsbelastung mit 
Lohnsteuer. Gleichzeitig ist bemerkenswert, dass 
alle einbezogenen Einkommenshöhen nach wie 
vor eine im Vergleich zum EU15-Durchschnitt 
deutlich überdurchschnittliche Belastung auf-
weisen, wobei die Abweichung am stärksten im 
unteren und mittleren Einkommensbereich ist; 
auch die überdurchschnittliche Durchschnitts-
abgabenlast beruht vorwiegend auf der im 
EU15-Vergleich deutlich höheren Durchschnitts-
belastung mit  Sozialversicherungsbeiträgen.

Übersicht 6:

Persönlicher Grenzabgabensatz für Arbeitnehmer und -nehmerinnen für unterschiedliche Einkommenshöhen, 
EU15, 2000/2010

Quelle: OECD 2011.  
* Durchschnittliche Vollzeit-Bruttolöhne bzw. -gehälter von Arbeitnehmern und -nehmerinnen.

Grenzabgabensatz 2010

Gemessen am durchschnittlichen Bruttoverdienst

67 % 100 % 133 % 167 % 67 % 100 % 133 % 167 %

 Arbeitnehmerabgaben (Steuer und Sozialbeiträge 
in % des Bruttoeinkommens* Veränderung 2000/2010

Belgien 54,9 54,9 59,4 60,9 0,9 -0,6 -1,1 -2,0

Dänemark 40,9 42,3 56,1 56,1 -9,8 -8,4 -7,3 -7,3

Deutschland 46,7 51,8 51,9 44,3 -6,2 -7,5 -6,1 -7,1

Griechenland 16,0 31,1 36,2 37,8 0,1 2,6 7,6 -3,3

Spanien 28,8 32,6 32,6 37,0 -4,3 3,7 -0,3 8,7

Frankreich 31,7 31,7 42,3 42,3 -1,8 -7,6 6,1 0,0

Irland 30,0 51,0 51,0 51,0 1,5 0,5 4,3 4,6

Italien 38,7 38,7 48,6 49,2 5,5 -1,7 8,2 2,7

Luxemburg 34,3 47,0 47,0 47,0 -3,1 -1,3 -5,0 -5,0

Niederlande 43,3 41,7 50,1 50,1 -2,5 -11,4 0,1 0,1

Österreich 43,6 48,2 48,2 37,0 3,1 7,1 0,3 -1,4

Portugal 35,1 35,1 45,9 45,9 9,1 -0,9 9,9 -0,1

Finnland 42,5 43,7 47,5 47,5 0,1 -4,3 -6,2 -6,2

Schweden 28,5 31,5 51,5 56,5 -9,7 -21,5 1,1 1,1

Großbritannien 31,0 31,0 41,0 41,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0

EU15 36,4 40,8 47,3 46,9 -1,2 -3,5 0,8 -0,9
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3.2.2 Unternehmensbesteuerung

Übersicht 9 gibt einen Überblick über die Ergeb-
nisse der wichtigsten methodischen Ansätze zur 
Ermittlung der effektiven Unternehmenssteuer-
last24 für die Mitgliedsländer der EU. Für Deutsch-
land zeigt sich, dass die deutliche Senkung des 
nominellen Unternehmenssteuersatzes um 27 Pro-
zentpunkte seit Mitte der 1990er Jahre auch die 
 effektiven Unternehmenssteuersätze deutlich re-
duziert hat, da nur ein Teil der steuersatzsen-
kungsbedingten Mindereinnahmen durch Ver-
breiterungen der Bemessungsgrundlage aufge-
fangen wurde. So sind nach Berechnungen von 

Devereux et al. (2009) der effektive Grenzsteuer-
satz (EMTR) auf fi ktive Investitionsprojekte von 
Kapitalgesellschaften zwischen 1998 und 2008 
um 15,4 Prozentpunkte und der effektive Durch-
schnittssteuersatz (EATR) um 13 Prozentpunkte 
zurückgegangen. Das Institute for Fiscal Studies 
(IFS) berechnet eine Reduktion der effektiven 
Steuerbelastung von Modellinvestitionsprojekten 
um 18 Prozentpunkte (Grenzbelastung) bzw. 16 
Prozentpunkte (Durchschnittsbelastung) zwi-
schen 1982 und 2005; eine Berücksichtigung der 
letzten Unternehmenssteuerreform 2008 würde 
 einen weiteren Rückgang bewirken.25

24 Vgl. für eine detaillierte Darstellung der methodischen Grundlagen und die Interpretation der einzelnen Steuersätze Schratzenstaller 2004.
25 Die Berechnungen des IFS umfassen nur den Zeitraum 1982 bis 2005 und wurden seither nicht mehr aktualisiert.

Übersicht 7:

Persönlicher Durchschnittssteuersatz für Arbeitnehmer und -nehmerinnen für unterschiedliche
Einkommenshöhen, EU15, 2000/2010

Quelle: OECD 2011.  
* Durchschnittliche Vollzeit-Bruttolöhne bzw. -gehälter von Arbeitnehmern und -nehmerinnen.

Durchschnittssteuersatz 2010

Gemessen am durchschnittlichen Bruttoverdienst

67 % 100 % 133 % 167 % 67 % 100 % 133 % 167 %

 Steuer in % des Bruttoeinkommens* Veränderung 2000/2010

Belgien 21,5 28,1 32,3 34,9 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1

Dänemark 25,1 27,9 31,6 34,9 -2,5 -4,4 -5,8 -5,9

Deutschland 13,7 18,7 23,2 27,1 -2,5 -4,0 -4,3 -4,5

Griechenland 0,0 2,8 6,8 9,7 0,0 1,6 2,8 3,4

Spanien 11,0 15,2 18,0 20,3 2,4 1,7 1,6 1,8

Frankreich 12,2 14,1 17,7 20,2 -0,1 -1,3 -0,5 -0,5

Irland 8,1 14,4 21,6 25,9 -5,6 -7,5 -5,9 -3,1

Italien 16,0 20,3 24,3 27,2 1,0 0,7 1,5 2,2

Luxemburg 7,0 14,2 19,3 22,4 -3,2 -2,9 -3,4 -3,8

Niederlande 5,3 16,4 23,4 28,8 0,1 7,5 4,8 3,9

Österreich 8,7 14,7 18,5 21,8 1,2 1,8 1,9 1,5

Portugal 5,9 11,9 15,6 19,4 -0,4 0,5 0,8 1,9

Finnland 15,1 22,0 26,4 29,2 -6,1 -5,2 -4,8 -5,1

Schweden 14,9 17,7 24,7 30,6 -9,7 -9,0 -7,5 -5,7

Großbritannien 14,5 16,3 18,6 22,8 -0,6 -1,1 -0,2 -0,2

EU15 11,9 17,0 21,5 25,0 -1,8 -1,5 -1,3 -1,0
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Gleichzeitig ist die Unternehmenssteuerquote – 
die Einnahmen aus der Besteuerung der Gewinne 
der Kapitalgesellschaften bezogen auf das BIP – in 
Deutschland langfristig um 0,9 Prozentpunkte 
gestiegen. Dieser scheinbare Gegensatz – sinken-
de nominelle und effektive Unternehmenssteuer-
sätze und steigende Unternehmenssteuerquoten –, 
der kein Deutschland-spezifi sches Phänomen ist, 
hat mehrere Ursachen (vgl. Schratzenstaller 2011). 
Neben den bereits genannten Maßnahmen zur 
Verbreiterung der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage dürften in vielen Ländern und auch in 
Deutschland die längerfristig zunehmende Ge-
winnquote, ein Bedeutungsgewinn profi tabler 
Dienstleistungsbereiche wie Bank- und Finanz-
dienstleistungen, die Umwandlung von einkom-

mensteuerpfl ichtigen personen-  in körperschaft-
steuerpfl ichtige Kapitalgesellschaften (veranlasst 
durch die wachsende Spreizung der Steuersätze 
für Personen- und Kapitalgesellschaften) und 
nicht zuletzt auch die gute Gewinnsituation in 
den Vorkrisenjahren Mitte des vergangenen Jahr-
zehnts die Unternehmenssteuerquoten stabili-
siert oder sogar erhöht haben.

Übersicht 10 zeigt, dass nach den beiden Un-
ternehmenssteuersenkungsreformen des letzten 
Jahrzehnts der nominelle Unternehmenssteuer-
satz (Körperschaftsteuer plus Gewerbesteuer) in 
Deutschland mit knapp 30 Prozent etwas über 
dem Durchschnitt der EU15 (knapp 28 Prozent) 
liegt. Der EMTR für Modellinvestitionsprojekte 
gemäß den Berechnungen von Devereux et al. 

Übersicht 8:

Persönlicher Durchschnittsabgabensatz für Arbeitnehmer und -nehmerinnen für unterschiedliche 
Einkommenshöhen, EU15, 2000/2010

Quelle: OECD 2011.  
* Durchschnittliche Vollzeit-Bruttolöhne bzw. -gehälter von Arbeitnehmern und -nehmerinnen.

Durchschnittsabgabensatz 2010

Gemessen am durchschnittlichen Bruttoverdienst

67 % 100 % 133 % 167 % 67 % 100 % 133 % 167 %

 Arbeitnehmerabgaben (Steuer und Sozialbeiträge 
in % des Bruttoeinkommens* Veränderung 2000/2010

Belgien 35,4 42,1 46,3 49,0 -0,4 -0,9 -1,0 -1,1

Dänemark 37,2 38,6 41,6 44,5 -3,7 -5,5 -6,9 -7,0

Deutschland 34,2 39,2 41,9 43,8 -2,6 -4,0 -5,0 -5,0

Griechenland 16,0 18,8 22,8 25,7 0,1 1,7 2,9 3,5

Spanien 17,3 21,6 24,3 26,3 2,4 1,7 1,6 1,9

Frankreich 25,9 27,8 31,0 33,3 0,2 -1,0 0,4 0,7

Irland 15,1 21,8 29,1 33,5 -3,5 -5,7 -3,7 -0,2

Italien 25,5 29,8 33,8 36,8 1,3 1,0 1,8 2,5

Luxemburg 19,1 26,4 31,6 34,7 -2,8 -2,4 -2,9 -3,3

Niederlande 27,2 31,9 35,1 38,1 -5,4 -1,3 -2,8 -2,2

Österreich 26,8 32,7 36,6 37,4 1,2 1,8 1,9 1,1

Portugal 16,9 22,9 26,6 30,4 -0,4 0,5 0,8 1,9

Finnland 22,1 29,1 33,6 36,3 -6,0 -5,2 -4,7 -5,0

Schweden 21,9 24,7 30,6 35,3 -9,7 -9,0 -7,5 -5,7

Großbritannien 22,8 25,5 27,6 30,2 0,1 -0,3 1,6 1,5

EU15 24,2 28,9 32,8 35,7 -2,0 -1,9 -1,6 -1,1
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Übersicht 9:

Effektive Unternehmenssteuersätze in der EU27, Veränderung in Prozentpunkten

Quelle: Leicht modifi zierte Tabelle 2 in Schratzenstaller 2011. 

1 EMTR: effektiver Grenzsteuersatz. 

2 EATR: effektiver Durchschnittssteuersatz. 

3 Teilweise nicht alle Länder enthalten.

Nominell EMTR1 
(Devereux et 

al.)

EATR2 
(Devereux et 

al.)

EMTR1 
(IFS)

EATR2 
(IFS)

Unterneh-
menssteuer-

quote (OECD)

1995 - 2008 1998 - 2008 1998 - 2008 1982 - 2005 1982 - 2005 1995 - 2008

Belgien -6,2 -26,3 -9,6 -9,0 -9,0 1,0 

Dänemark -9,0 -4,9 -7,5 k.A. k.A. 1,1

Deutschland -27,0 -15,4 -13 -18,0 -16,0 0,9

Finnland 1,0 -0,3 -1,4 -25,0 -24,0 1,2

Frankreich -2,3 -1,9 -5,2 -5,0 -8,0 0,8

Griechenland -15,0 -6,4 -8,6 -21,0 -15,0 0,6

Großbritannien -5,0 0,7 -1,7 20,0 -2,0 0,8

Irland -27,5 5,3 5,0 10,0 6,0 0

Italien -21,8 10,3 -4,8 1,0 0 0,2

Luxemburg -11,3 -5,2 -6,7 k.A. k.A. -1,5

Niederlande -9,5 -7,6 -8,6 -14,0 -13,0 0,1

Österreich -9,0 -1,8 -6,7 -5,0 -15,0 1,1

Portugal -13,1 -8,4 -9,7 -33,0 -28,0 1,3

Schweden 0 0,7 0,8 -27,0 -24,0 0,2

Spanien -5,0 -2,0 -3,7 -2,0 0 1,1

Durchschnitt EU153 -10,8 -4,2 -5,4 -9,8 -11,4 0,6

Estland -5,0 -9,8 -5,9 k.A. k.A. k.A.

Lettland -10,0 -6,7 -8,9 k.A. k.A. k.A.

Litauen -14,0 -0,2 -12,3 k.A. k.A. k.A.

Polen -21,0 -11,7 -15,0 k.A. k.A. -0,1

Slowakei -21,0 -19,5 -19,9 k.A. k.A. k.A.

Slowenien -3,0 4,8 -0,9 k.A. k.A. 2,0

Tschechien -20,0 -11,2 -8,0 k.A. k.A. -0,4

Ungarn 1,7 -2,2 0,5 k.A. k.A. 0,8

Malta 0 0 0 k.A. k.A. k.A.

Zypern -15,0 -14,9 -16,9 k.A. k.A. k.A.

Bulgarien -30,0 -15,4 -23,1 k.A. k.A. k.A.

Rumänien -22,0 -14,1 -19,2 k.A. k.A. k.A.

Durchschnitt EU123 -13,3 -8,4 -10,8 k.A. k.A. k.A.

Durchschnitt EU273 -11,9 -6,1 -7,8 - - k.A.
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Übersicht 10:

Effektive Unternehmenssteuersätze in der EU

Quelle: Devereux et al. 2009; European Commission 2012, OECD 2011.

Nominell 2012 EMTR 2008 EATR 2008 Unternehmens-
steuerquote (OECD) 

2010

Belgien 34,0 -3,6 24,9 2,7

Dänemark 25,0 16,6 22,5 2,7

Deutschland 29,8 22,5 28,2 1,5

Finnland 24,5 21,2 24,5 2,5

Frankreich 36,1 34,9 34,6 2,1

Griechenland 30,0 14,1 21,8 2,4

Großbritannien 24,0 28,0 28,0 3,1

Irland 12,5 13,1 14,4 2,6

Italien 31,4 20,0 27,2 2,8

Luxemburg 28,8 17,2 25,9 5,3

Niederlande 25,0 19,6 23,7 2,0

Österreich 25,0 18,4 23,0 1,9

Portugal 31,5 17,1 23,7 2,8

Schweden 26,3 18,6 24,6 3,6

Spanien 30,0 33,4 32,8 1,8

Durchschnitt EU15 27,6 19,4 25,3 2,7

Estland 21,0 3,6 16,5 1,4.

Lettland 15,0 10,8 13,8 k.A.

Litauen 15,0 6,5 12,7 k.A.

Polen 19,0 13,6 17,4 2,3

Slowakei 19,0 11,3 16,8 2,6

Slowenien 20,0 15,3 20,0 1,9

Tschechien 19,0 11,8 18,4 1,2

Ungarn 20,6 15,5 19,5  k.A.

Malta 35,0 26,9 32,2 k.A.

Zypern 10,0 9,5 10,6 k.A.

Bulgarien 10,0 5,8 8,9 k.A.

Rumänien 16,0 11,9 14,8 k.A.

Durchschnitt EU12 18,3 11,9 16,8 k.A.

Durchschnitt EU27 23,5 16,1 21,5 k.A.
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(2008) ist im Jahr 2008 mit 22,5 Prozent ebenfalls 
leicht überdurchschnittlich (19,4 Prozent EU15), 
ebenso der EATR mit 28,2 Prozent (25,3 Prozent 
EU15). Simulationen mit dem fi nanzplangestütz-
ten Simulationsmodell European Tax Analyzer 
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) für repräsentative Unternehmen 
(vgl. Spengel et al. 2007) ergeben, dass Kapitalge-
sellschaften sowohl auf der Unternehmensebene 
als auch auf der Gesamtebene (einschließlich der 
Anteilseigner) deutlich entlastet werden, wäh-
rend sich die effektive Gesamtsteuerbelastung für 
ein repräsentatives Personenunternehmen leicht 
erhöht; durch diese Belastungsveränderungen 
wird für das angenommene Musterunternehmen 
die Rechtsform der Kapitalgesellschaft (anders als 
nach dem vorher geltenden Unternehmenssteuer-
recht) die attraktivere Rechtsform. Unter insge-
samt zwölf Ländern, für die der Steuerbelastungs-
vergleich für repräsentative Unternehmen durch-
geführt wurde,26 verbessert sich Deutschland 
nach der Unternehmenssteuerreform 2008 für 

eine repräsentative Kapitalgesellschaft vom elften 
auf den neunten Rang auf der Unternehmens-
ebene und vom zehnten auf den sechsten Rang 
auf der Gesamtebene; während es für ein reprä-
sentatives Personenunternehmen vom sechsten 
auf den neunten Rang zurückfällt.

Die Unternehmenssteuerquote ist in der 
Gruppe der EU15-Länder in Deutschland mit 
1,5 Prozent am geringsten; im Durchschnitt der 
EU15 ist sie mit 2,7 Prozent deutlich höher. In-
wieweit dieser – für Deutschland traditionell 
 geringe – Wert allerdings tatsächlich an einer 
 geringen Körperschaftsteuerlast oder vielmehr 
am relativ niedrigen Gewicht der Kapitalgesell-
schaften innerhalb des gesamten Unternehmens-
sektors liegt, kann nicht beziffert werden, zudem 
die Aussagekraft eines Jahreswertes aufgrund der 
beträchtlichen konjunkturbedingten zeitlichen 
Schwankungen der Unternehmenssteuerquote 
beschränkt ist. Insofern sind internationale Ver-
gleiche der Unternehmenssteuerquote mit Vor-
sicht zu betrachten.

26 Irland, Polen, Slowakei, Niederlande, Finnland, Schweden, Ungarn, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich.
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Dieses Kapitel widmet sich der längerfristigen 
Entwicklung der Aufkommenselastizität des deut-
schen Abgabensystems, auch vor dem Hinter-
grund der jüngsten Steuerreformen. In einem 
 ersten Schritt wird die gesamtwirtschaftliche Auf-
kommenselastizität ermittelt, anschließend jene 
für wichtige Steuer- bzw. Abgabenkategorien. 
Schließlich werden die Ergebnisse mit jenen ak-
tueller empirischer Studien verglichen. Die in 
 einigen jüngeren Arbeiten thematisierten Impli-
kationen der jüngsten Steuerreformen auf die 
 Stabilisierungswirkung des Abgabensystems (vgl. 
etwa Kaluscha 2010 oder Büttner/Fuest 2010) kön-
nen im Rahmen der vorliegenden Studie nicht 
weiter behandelt werden.

4.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen  
 Aufkommenselastizität

Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachs-
tum und Entwicklung der öffentlichen Abgaben 
(Einnahmen aus Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen) wird durch die gesamtwirtschaft-
liche Aufkommenselastizität ε wiedergegeben. ε 
ergibt sich als Verhältnis aus der relativen Ver-
änderung der Abgaben und der relativen Verän-
derung des nominellen BIP und gibt an, um wie 
viel Prozent sich die Abgabeneinnahmen bei 
 einer Veränderung des nominellen BIP um ein 
Prozent verändern.27 Dabei fungiert das BIP als 
(grober) Indikator für die gesamtwirtschaft liche 
Steuerbasis.

Ein Wert von unter (über) 1 weist auf eine 
unter (über) der BIP-Wachstumsrate liegende Zu-
nahme des Abgabenaufkommens hin; entspre-
chend sinkt (steigt) die Abgabenquote, wenn das 
BIP zunimmt. Beträgt die Elastizität 1, so weisen 
Abgabenaufkommen und BIP eine identische 
Wachstumsrate auf, die Abgabenquote bleibt bei 
einem steigenden BIP konstant. Ein negativer 
Wert ergibt sich, wenn bei einem positiven BIP-
Wachstum das Abgabenaufkommen abnimmt 
bzw. wenn bei einem Rückgang des BIP das Ab-
gabenaufkommen steigt.

Abbildung 11 zeigt die Wachstumsraten der 
Abgaben und des nominellen BIP für den Zeit-
raum 1974 bis 2011. Berechnet man zunächst 
einfache gesamtwirtschaftliche Aufkommenselas-
tizitäten für das gesamte Abgabenaufkommen 
(Einnahmen aus Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen) für den Zeitraum 1974 bis 2011, 
indem die Wachstumsraten des Abgabenaufkom-
mens ins Verhältnis zu den BIP-Wachstumsraten 
gesetzt werden, so zeigt sich Folgendes:

Erstens weisen die Aufkommenselastizitäten 
große jährliche Schwankungen auf: Sie reichen 
von 0,728 bis 2,0. Hier machen sich sowohl Kon-
junkturschwankungen (einschließlich der jüngs-
ten Finanz- und Wirtschaftskrise) als auch die 
wiederholten umfangreichen Steuersenkungen 
bemerkbar.

Zweitens zeigt sich, dass die Aufkom-
menselastizität in den 1980er Jahren mit einem 
durchschnittlichen Wert von 0,9 etwa so hoch 
war wie im vergangenen Jahrzehnt (0,8). Am 

27 Vgl. zum Folgenden insbesondere Brümmerhoff 2007und Homburg 2009.
28 Ein einziges Mal – im Jahr 2001 – ergab sich steuersenkungsbedingt ein negativer Wert für die gesamtwirtschaftliche Aufkommens-

elastizität.

4. Entwicklung der Aufkommenselastizität des deutschen Abgabensystems
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höchsten war sie in der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre sowie in den 1990er Jahren, wo sie jeweils 
einen Wert von 1,1 bzw. 1,2 erreichte. Somit hat 
sich die gesamtwirtschaftliche Aufkommenselas-
tizität im vergangenen Jahrzehnt merklich ver-
ringert. Dies ist – auch wenn der jeweilige Einfl uss 
der einzelnen Faktoren nicht quantifi ziert wer-
den kann – den diversen Steuersenkungen, der 
strukturell schwachen Entwicklung wichtiger Be-
messungsgrundlagen sowie den krisenbedingten 
Einnahmeausfällen bei den konjunkturabhängi-
gen Abgaben geschuldet.

Drittens unterscheiden sich die Aufkom-
menselastizitäten der Steuereinnahmen von je-
nen der Einnahmen aus Sozialversicherungsbei-
trägen insofern, als im betrachteten Zeitraum 
1974 bis 2011 in jeweils vier einzelnen, jedoch 
unterschiedlichen Jahren negative Werte auftra-
ten. 

Viertens sind die Schwankungen bei den 
Steuereinnahmen vor allem während der letzten 
Dekade wesentlich ausgeprägter als bei den So-
zialversicherungsbeitragseinnahmen, und sie zei-
gen keineswegs einen synchronen Verlauf.

Fünftens ist schließlich auch interessant, 
dass, gemessen an den längerfristigen durch-
schnittlichen Aufkommenselastizitäten, die Er-
giebigkeit der Sozialversicherungsbeiträge jüngst 
stark zurückgegangen ist. Während die jahres-
durchschnittliche Aufkommenselastizität der Steu-
ern in allen betrachteten Perioden und damit im 
langfristigen Durchschnitt ungefähr gleich 1,0 
ist, erreicht die Aufkommenselastizität der Sozial-
versicherungsbeitragseinnahmen in der zweiten 
Hälfte der 1970er Jahre und in den 1990er Jahren 
jeweils 1,3;  in den 1980er Jahren fi el sie dagegen 
mit 0,9 und im letzten Jahrzehnt mit 0,5 deut-
lich  gedämpfter aus.

Abbildung 11:

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Statistisches Bundesamt Deutschland, WIFO-Berechnungen.

Wachstumsraten Abgaben und BIP 1974 bis 2011
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Dieser Verlauf der Aufkommenselastizität der 
 Sozialversicherungsbeiträge dürfte wesentlich 
zum einen durch Variationen der Beitragssätze 
und zum anderen durch die Entwicklung der Be-
messungsgrundlage (Beschäftigung, Bruttolöhne 
und -gehälter) beeinfl usst sein.

Die gesamtwirtschaftliche Aufkommenselas-
tizität ergibt sich, indem die Aufkommenselas-
tizitäten der Einzelsteuern bzw. -abgaben aggre-
giert werden. Die Aufkommenselastizitäten von 
Einzelsteuern bzw. -abgaben wiederum resultie-
ren aus der Elastizität der Bemessungsgrundlage 
in Bezug auf das BIP und der Steuersatzelastizität 
der Bemessungsgrundlage; prinzipiell wird somit 
die Aufkommenselastizität des Gesamtabgaben-
systems durch folgende Determinanten beein-
fl usst (vgl. auch Schaft 1998): 

Erstens durch das Ausmaß, in dem die Be-
messungsgrundlagen der einzelnen Steuern bzw. 
Abgaben auf eine Veränderung des nominellen 
BIP reagieren, d. h. die Elastizität der Bemessungs-
grundlage in Bezug auf das BIP. 

Zweitens durch das Ausmaß der Progressi-
vität einzelner Steuern bzw. Abgaben und damit 
die Steuersatzelastizität der Bemessungsgrund-
lage: Je höher diese ist, desto größer ist der Zu-
wachs an Abgabeneinnahmen aufgrund eines 
Anstiegs der steuerlichen Bemessungsgrundlagen. 
Progressive Steuertarife sind aufkommenselas-
tisch (Aufkommenselastizität größer als 1), re-
gressive Steuertarife sind aufkommensunelastisch 
(Aufkommenselastizität kleiner als 1).

Drittens durch das Gewicht, das die einzel-
nen Steuern bzw. Abgaben im Gesamtabgaben-
system bzw. innerhalb des Gesamtabgabenauf-
kommens einnehmen: Je höher der Anteil von 
Steuern bzw. Abgaben mit einer hohen Reagibi-
lität der steuerlichen Bemessungsgrundlage be-
züglich von Veränderungen des nominellen BIP 
bzw. mit einer hohen Progressivität, desto größer 
ist die Aufkommenselastizität des gesamten Ab-
gabensystems.

Freilich ist der gezeigte Verlauf der gesamt-
wirtschaftlichen Aufkommenselastizitäten in 
Deutschland nicht nur das Ergebnis struktureller 
Faktoren (also Ausgestaltung einzelner Steuern, 
d. h. Tarife und Bemessungsgrundlagen sowie 
Struktur des Gesamtabgabenaufkommens), son-
dern wird auch von diskretionären Veränderun-
gen beeinfl usst (Mehr- bzw. Mindereinnahmen 
durch Variationen von Steuer- bzw. Sozialver-
sicherungsbeitragssätzen oder Regelungen zur 
 Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage). Um den Einfl uss von Steuerrechtsänderun-
gen auszuschalten, müssten „bereinigte“ Auf-
kommenselastizitäten ermittelt werden, indem 
die Aufkommenswirkungen der diversen Ab-
gabenreformen aus den Gesamtabgabeneinnah-
men heraus gerechnet werden. Dies muss aller-
dings weiterführenden Untersuchungen überlas-
sen bleiben.

Übersicht 11:

Gesamtwirtschaftliche Aufkommenselastizität 1974 bis 2010 im Jahresdurchschnitt

Quelle: Bundesminsterium der Finanzen (Finanzbericht 2012), Statistisches Bundesamt Deutschland.

1974 bis 1980 1981 bis 1990 1991 bis 2000 2001 bis 2010

Sozialbeitragseinnahmen 1,3 0,9 1,3 0,5

Steuereinnahmen 1,0 0,9 1,1 1,1

Abgabeneinnahmen insgesamt 1,1 0,9 1,2 0,8
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4.2 Entwicklung der Aufkommens-
 elastizitäten für wichtige Steuer- 
 und Abgabenkategorien

Zunächst ist die Annahme plausibel, dass die 
Steuerreformen vor allem des vergangenen Jahr-
zehnts einen dämpfenden Einfl uss auf die Auf-
kommenselastizität des gesamten Abgabensys-
tems hatten: unmittelbar durch die entstehenden 
Minder- bzw. Mehreinnahmen, mittelbar durch 
ihre strukturellen Auswirkungen auf die betrof-
fenen Einzelsteuern bzw. das gesamte Abgaben-
system. So wurden durch die deutliche Senkung 
des Einkommensteuerspitzensatzes sowie des 
Eingangssteuersatzes Progressivität und damit 
Aufkommenselastizität der Lohn- und Einkom-
mensteuer gesenkt. Auch wurden mit der Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer 2009 bedeutende Ein-
kommensteile – sämtliche Kapitaleinkünfte – aus 
der progressiven Einkommensbesteuerung her-
ausgenommen und damit die Aufkommenselasti-
zität der gesamten Einkommensbesteuerung ver-
ringert. Gleichzeitig gewannen indirekte Steuern 
sowie Sozialversicherungsbeiträge und damit Ab-
gabenarten mit einer im Vergleich zur progres-
siven Einkommensteuer geringeren Aufkommens-
elastizität innerhalb des gesamten Abgabenauf-
kommens an Gewicht. Es würde allerdings den 
Rahmen dieser Studie sprengen, den Einfl uss die-
ser Faktoren zu quantifi zieren. Im Folgenden wer-
den lediglich die Aufkommenselastizitäten der 
von den Steuerreformen des letzten Jahrzehnts 
betroffenen großen Steuern – Lohn- und Einkom-

mensteuer, Körperschaft- und Gewerbesteuer, 
Verbrauchssteuern (Umsatzsteuer und spezielle 
Verbrauchssteuern) – ermittelt. In einem weite-
ren Schritt sollte versucht werden, den Einfl uss 
diskretionärer Steueränderungen auszuschalten; 
dies kann allerdings im Rahmen dieser Studie 
nicht geleistet werden.

Für die Gesamtabgaben, die Sozialabgaben, 
die Verbrauchssteuern (Mehrwertsteuer und spe-
zielle Verbrauchssteuern), Lohn- und Einkom-
mensteuer sowie Körperschaftsteuer (einschließ-
lich Gewerbesteuer) wurden die Aufkommenselas-
tizitäten in Bezug auf das nominale BIP, in Bezug 
auf das reale BIP und BIP-Defl ator sowie in Bezug 
auf die jeweils spezifi sche Bemessungsgrundlage 
geschätzt. Dabei ist die Basis für die Sozialab -
gaben die Zahl der sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäftigten und die Infl ationsrate (VPI), für die 
Verbrauchssteuern der private Konsum, für die 
Lohn- und Einkommensteuer die Bruttolohn- 
und Gehaltssumme und für die Körperschaft-
steuer die Höhe der Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen.

Übersicht 12 enthält die kurz- und langfris-
tigen Aufkommenselastizitäten für die genann-
ten Steuer- bzw. Abgabenkategorien. Kurzfristige 
Elastizitäten geben die geschätzte Reagibilität auf 
jährliche Veränderungen, langfristige Elastizitä-
ten die Reagibilität auf Veränderungen über den 
gesamten Schätzzeitraum (1970 - 2010) an. Auf-
grund der Implausibilität der Ergebnisse für die 
Körperschaftsteuer wird auf ihre Darstellung 
 verzichtet.

Übersicht 12:

Geschätzte Aufkommenselastizitäten für wichtige Steuer- bzw. Abgabenkategorien

Quelle: WIFO-Berechnungen. *** statistisch signifi kant auf 1%-Niveau, ** 5%-Niveau.

Gesamtausgaben Sozialbeiträge Verbrauchssteuern
Lohn- und 

Einkommensteuer

kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig

BIP nominal 1,2** 1,2*** 1,2** 1,5*** 0,9** 0,9*** 1,6*** 1,3***

BIP real 1,1*** 1,1*** 0,7*** 0,9*** 0,8*** 0,9*** 1,5*** 1,5***

BIP-Defl ator 1,2*** 1,2*** 1,6*** 1,7*** 0,9*** 0,9*** 1,6*** 1,3***

Spezifi sche 
Bemessungsgrundlage

– – 0,7*** 1,2*** 0,9*** 0,8*** 1,6*** 1,2***
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Die BIP-Elastizität (nominales BIP) der Ge-
samtabgaben beträgt kurzfristig knapp 1,2; auch 
für die Sozialabgaben (1,2) sowie die Lohn- und 
Einkommensteuer (1,6) liegt sie kurzfristig über 1. 
Dagegen nimmt mit einer Aufkommenselastizität 
von 0,9 das Aufkommen aus Verbrauchssteuern 
schwächer zu als das nominale BIP. Die kurzfris-
tige Aufkommenselastizität der Sozialbeiträge in 
Bezug auf die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten liegt bei 0,7; bei den Ver-
brauchssteuern beträgt sie 0,9 in Bezug auf die 
privaten Konsumausgaben und bei Lohn- und 
Einkommensteuer 1,6 in Bezug auf die Brutto-
lohnsumme.

Langfristig ist die BIP-Elastizität (nominales 
BIP) der Gesamtabgaben mit 1,2 etwa gleich ihrer 
kurzfristigen Aufkommenselastizität; jene der 
 Sozialabgaben beträgt 1,5, der Verbrauchssteuern 
0,9 und der Lohn- und Einkommensteuer 1,3. In 
Bezug auf die jeweils spezifi sche Bemessungs-
grundlage weisen Sozialabgaben (1,2) sowie 
Lohn- und Einkommensteuer (1,2) eine langfris-
tige Aufkommenselastizität von über 1 auf, wäh-
rend mit 0,8 die langfristige Aufkommenselastizi-
tät der Verbrauchssteuern unter 1 liegt.

Sowohl kurz- als auch langfristig wachsen so-
mit die Gesamtabgabeneinnahmen ebenso wie 
die Einnahmen aus Sozialbeiträgen sowie Lohn- 
und Einkommensteuer stärker als das nominale 
BIP. Ein Anstieg des nominalen BIP lässt dagegen 
zwar auch die Einnahmen aus den Verbrauchs-
steuern steigen, allerdings mit geringeren Zu-
wächsen. Am stärksten reagiert das Aufkommen 
aus Lohn- und Einkommensteuer, gefolgt von 
den Einnahmen aus Sozialbeiträgen, während die 
Verbrauchssteuereinnahmen eine deutlich gerin-
gere Elastizität aufweisen.

Es zeigt sich im Vergleich der Elastizitäten 
bezüglich des nominalen BIP einerseits und des 
realen BIP andererseits, dass als Ergebnis der kal-

ten Progression beim gesamten Abgabenaufkom-
men ebenso wie bei den Sozialabgaben die In-
fl ationseffekte stärker sind als die realen Wachs-
tumseffekte, Gleiches gilt auch zumindest kurz-
fristig für die Lohnsteuer.

4.3 Vergleich mit aktuellen empirischen   
 Studien zur Entwicklung der 
 Aufkommenselastizität des deutschen   
 Abgabensystems

Abschließend soll hier auch auf die Ergebnisse 
 einiger empirischer Studien zur Entwicklung der 
Aufkommenselastizitäten des gesamten Steuer-
systems sowie wichtiger Einzelsteuern eingegan-
gen werden. Übersicht 13 stellt die Ergebnisse 
wichtiger Studien zur gesamtwirtschaftlichen 
Aufkommenselastizität des deutschen Steuersys-
tems im langfristigen Durchschnitt dar. Dabei    
ist zu beachten, dass durch die Anwendung von 
(unterschiedlichen) statistischen Verfahren je-
weils versucht worden ist, die Ergebnisse um den 
Einfl uss von Steuerrechtsänderungen zu berei-
nigen. Unabhängig von den (unterschiedlichen) 
konkreten Werten zeigen sowohl die Schätzun-
gen von Büttner et al. (2006) als auch des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung (2007), dass für einen kürzeren, 
aktuelleren Betrachtungszeitraum (1980 bis 2004 
bzw. 2005) die Aufkommenselastizität geringer 
ist als für einen längeren (1955 bzw. 1960 bis 
2004 bzw. 2005). Während alle hier ausgewer-
teten Studien eine langfristige durchschnittliche 
Aufkommenselastizität von etwa 1 (oder höher) 
ermitteln, erreicht diese nach den Berechnungen 
des Sachverständigenrates (2007) in der Periode 1980 
bis 2005 lediglich einen Wert von knapp 0,8. Die 
längerfristige (strukturelle) Ergiebigkeit des deut-
schen Steuersystems scheint also abzunehmen.
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Zu den Aufkommenselastizitäten für bedeutende 
Einzelsteuern liegt eine Reihe empirischer Studi-
en vor, deren Ergebnisse in Übersicht 14 zusam-
mengefasst sind. Die Resultate sind untereinan-
der zumeist nicht direkt vergleichbar, da sich Be-
trachtungszeiträume, verwendete makroökono-
mische Bezugsgrößen, Schätzmethoden sowie 
Aufkommensdaten (kassenmäßiges Aufkommen 
versus Aufkommen in der Abgrenzung der VGR) 
unterscheiden; auch ermitteln einige Studien 
 gesamte Aufkommenselastizitäten für gesamte 
Abgabenkategorien, die jedoch unterschiedlich 
abgegrenzt sind (z. B. indirekte Steuern oder Er-
tragsteuern).

Insgesamt zeigen diese empirischen Studien, 
dass die Lohnsteuer aufgrund des progressiven 
Tarifverlaufs die vergleichsweise höchste Aufkom-
menselastizität aufweist. Auch wenn die Ergeb-
nisse nicht direkt verglichen werden können, da 
einige das um diskretionäre Steuerrechtsände-
rungen bereinigte Aufkommen verwenden, an-
dere das gesamte Lohnsteueraufkommen, so legt 
eine Gesamtschau der Ergebnisse nahe, dass die 
Aufkommenselastizität der Lohnsteuer zumin-
dest in den vergangenen beiden Jahrzehnten 
nahe 2 lag und relativ stabil ist. Als ebenfalls auf-
kommenselastisch erweisen sich die Körper-
schaftsteuer sowie die Ertragsteuern insgesamt 

(in unterschiedlicher Abgrenzung). Dabei ist zu 
betonen, dass der Zusammenhang zwischen den 
gewinnabhängigen Steuern und der dazugehöri-
gen Bemessungsgrundlage unter anderem auf-
grund des Auseinanderfallens des Zeitpunkts der 
Entstehung der Steuerschuld und der Steuerzah-
lung (wegen des Veranlagungsverfahrens und des 
intertemporalen Verlustausgleichs, d. h. der Nut-
zung von Verlustvor- und -rückträgen) wesent-
lich lockerer ist als bei den im Quellenabzugs-
verfahren eingehobenen Steuern; das Körper-
schaftsteueraufkommen sowie die kurzfristigen 
Elastizitäten sind daher auch von beträchtlichen 
Schwankungen geprägt. Die Aufkommenselas-
tizität der Sozialversicherungsbeiträge liegt nach 
den Ergebnissen der vorliegenden Studien knapp 
bei 1, und auch das Aufkommen der indirekten 
Steuern verläuft insgesamt proportional zur Be-
messungsgrundlage, wobei die Aufkommenselas-
tizität der als Wertsteuer ausgestalteten Umsatz-
steuer höher ist als jene der in der Regel als Men-
gensteuern konzipierten speziellen Verbrauchs-
steuern.

Bei aller angesichts der Heterogenität der 
ausgewerteten empirischen Studien gebotenen 
Vorsicht können somit folgende Schlussfolgerun-
gen gezogen werden: 

Übersicht 13:

Studien zur gesamtwirtschaftlichen Aufkommenselastizität des Steuersystems für Deutschland im Überblick

Quelle: WIFO-Zusammenstellung auf Basis von Sachverständigenrat 2007.

Autoren Betrachtungszeitraum Aufkommenselastizität

Rürup et al. (1976) 1950 bis 1973 1,02

Körner (1983) 1950 bis 1980 1,02

Thöne (2005) 1972 bis 2003 0,96

Büttner et al. (2006) 1955 bis 2004 1,15

Büttner et al. (2006) 1980 bis 2004 1,05

Girouard/André (2005) 1980 bis 2003 1,34

Sachverständigenrat (2007) 1960 bis 2005 0,95

Sachverständigenrat (2007) 1980 bis 2005 0,78
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– Erstens weisen die mit einem proportionalen 
Tarif versehenen Verbrauchssteuern und So-
zialversicherungsbeiträge die erwartete Auf-
kommenselastizität von (knapp) 1 auf.

– Zweitens gibt es keine eindeutigen Hinweise 
auf eine langfristige Abnahme der Aufkom-
menselastizität von Lohnsteuer und gewinn-
abhängigen Steuern, die ebenfalls erwartungs-
gemäß durch eine relativ hohe Aufkom-
menselastizität gekennzeichnet sind.

– Drittens kann ein allmählicher längerfristiger 
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aufkom-
menselastizität des Steuersystems nicht aus-

geschlossen werden, wenn auch die bisheri-
gen Hinweise noch durch vertiefende Unter-
suchungen zu unterfüttern wären.

Insgesamt bestätigen die vorliegenden empiri-
schen Studien tendenziell die hier ermittelten 
 Resultate bezüglich der Aufkommenselastizität 
des Gesamtabgabensystems sowie wichtiger 
 Steuer- und Abgabenkategorien, sowohl bezüg-
lich der Größenordnungen als auch bezüglich der 
Rangordnung einzelner Steuer- und Abgaben-
kategorien hinsichtlich des Ausmaßes ihrer Auf-
kommenselastizität.

Übersicht 14:

Studien zur Aufkommenselastizität bedeutender Einzelsteuern für Deutschland im Überblick

Quelle:  WIFO-Zusammenstellung.
1 Veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuern. 
2 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Körperschaftsteuer.

Abgabe(nkategorie) 1951 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1991 - 2000 2001 - 2010

Lohnsteuer
Rürup et al. (1976)
Körner (1983)
Bouthevillain et al. (2001)
Mohr (2001)
André/Girouard (2005)
Kremer et al. (2006)
Bode et al. (2009)
Kalusche (2010)

1,78 (1950 -1973)
2,2 2,39 1,54

1,9 (1990 - 2000)
1,85 (1991 - 2001)
1,5 (1996)

1,7 (1991 - 2005)

2,3 (2003)
1,9 (1998-2004)

Sozialversicherungsbeiträge
Bouthevillain et al. (2001)
André/Girouard (2005)
Kremer et al. (2006)
Kalusche (2010)

1,0 (1990 - 2000)
0,8 (1996)

0,9 (1998)

0,8 (2003)
1,0 (1998-2004)
0,94 (2006)

Körperschaftsteuer
Rürup et al. (1976)
Körner (1983)
Bouthevillain et al. (2001)
Kremer et al. (2006)

0,79 (1950 -1973)
1,1 0,39 0,76

1,3 (1990 - 2000)
1,2 (1998-2004)

Indirekte Steuern
Rürup et al. (1976)
Körner (1983)
Bouthevillain et al. (2001)
Mohr (2001)

Kremer et al. (2006)

0,98 (Umsatz) 
(1950 -1973)
0,98 (Umsatz)

0,94 (Umsatz) 1,01 (Umsatz)
1,0 (1990 - 2000)
1,0 (Umsatz)/0,8 
(spez. Verbr.)

0,9 (1998-2004)

Ertragsteuern
Mohr (2001)1

Kalusche (2010)2

1,3
1,11 (1998) 1,22 (2006)
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4.4 Determinanten der Entwicklung der   
 Aufkommenselastizitäten

Die jüngsten Abgabenreformen scheinen zwar 
bislang die Aufkommenselastizität einzelner Ab-
gabenarten nur begrenzt vermindert zu haben. 
Sie haben aber zu einer strukturellen Verschie-
bung des Abgabenaufkommens beigetragen, weg 
von relativ aufkommenselastischen hin zu we-
niger ergiebigen Steuern bzw. Abgaben. Darüber 
 hinaus haben auch strukturelle Verschiebungen 
innerhalb des BIP die Dynamik der Abgabenquo-
te gebremst. Eine Verlagerung hin zu steuerun-
ergiebigen BIP-Komponenten wirkt sich auto-
matisch dämpfend auf die Abgabenquote aus. 
Hierbei dürften im vergangenen Jahrzehnt insbe-
sondere zwei strukturelle Entwicklungen eine 
Rolle spielen: Erstens der schwache Zuwachs der 
Bemessungsgrundlagen der Verbrauchssteuern, 
der mit dem Wachstum des nominellen BIP nicht 
ganz Schritt halten konnte (vgl. Übersicht 15). So 
sind die privaten Konsumausgaben nominell im 
Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2010 um 1,8 Pro-
zent und damit etwas weniger als das nominelle 
BIP, das im Jahresdurchschnitt um 1,9 Prozent zu-
genommen hat, gestiegen.

Zweitens der im Vergleich zu den Bruttolöh-
nen und -gehältern starke Anstieg der Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen und die da-
durch bewirkte Verschiebung weg von der Lohn-
steuer (und den Sozialversicherungsbeiträgen) 

29 Arbeitnehmer umfassen laut der Defi nition der VGR Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfügig Beschäftigte und Soldaten.
30 Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte sind alle Arbeitnehmer einschließlich der Auszubildenden, die kranken-, renten-, pfl egeversi-

cherungspfl ichtig und/oder -beitragspfl ichtig sind oder für die von den Arbeitgebern Beiträge zu entrichten sind.

hin zu den gewinnabhängigen Steuern. Die (un-
bereinigte) Lohnquote (Summe Arbeitnehmer-
ent gelte im Verhältnis zum Volkseinkommen) 
war von 65,6 Prozent 1970 auf 73,6 Prozent 
1981 gestiegen. Anschließend ging sie bis 1990 
auf 67,8 Prozent zurück. 1993 erreichte sie mit 
72,5 Prozent ihr zweithöchstes Niveau im be-
trachteten 40-Jahres-Zeitraum, um anschließend 
bis 1998 auf 70 Prozent zu sinken. Nach einer 
kurzen Erholung Anfang des vergangenen Jahr-
zehnts erreichte sie 2007 mit gut 63 Prozent ihren 
Tiefststand während des Zeitraums 1970 bis 2010. 
Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen 
legten im letzten Jahrzehnt jahresdurchschnitt-
lich um 4,3 Prozent zu, während die Bruttolohn- 
und -gehaltssumme mit 1,5 Prozent im Jahres-
durchschnitt nur um 1,5 Prozent zulegen konnte. 
Die Bruttolohn- und -gehaltssumme je Arbeit-
nehmer29 stagnierte praktisch, ebenso die Zahl 
der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten;30 

die Zahl der Arbeitnehmer wuchs im Jahresdurch-
schnitt um lediglich 1,2 Prozent. Somit weisen 
die für die Entwicklung der Einnahmen aus Lohn-
steuer und Sozialversicherungsbeiträgen entschei-
denden Determinanten eine äußerst geringe Dy-
namik auf. Die tiefergehende Analyse und Quan-
tifi zierung des Beitrags, den die hier hypothesen-
haft angedeuteten möglichen Ursachen leisten, 
muss jedoch weiteren vertiefenden Studien vor-
behalten bleiben.

Übersicht 15:

Indikatoren für die langfristige Entwicklung wichtiger makroökonomischer Bemessungsgrundlagen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2011; Statistisches Bundesamt 2011; eigene Berechnungen.

BIP real
BIP 

nominell

Private 
Konsum-
ausgaben

Unterneh-
mens- und 

Vermögens-
einkommen

Bruttolohn- 
und 

-gehalts-
summe

Bruttolohn- und 
-gehaltssumme 

je Arbeit-
nehmer

Arbeit-
nehmer

Sozialver-
sicherungs-

pfl ichtig 
Beschäftigte

Ø 1970-1980 2,9 8,1 8,8 5,3 8,8 0,9 7,8 0,4

Ø1980-1990 2,3 5,2 4,7 7,2 4,4 1,2 3,1 0,9

Ø1990-2000 2,9 3,8 5,4 2,6 4,6 2,6 2,0 2,1

Ø2000-2010 0,9 1,9 1,8 4,3 1,5 0,2 1,2 0,0
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zur Verbilligung bestimmter Leistungen beitra-
gen, deren Inanspruchnahme der Gesetzgeber 
aufgrund von unterschiedlichen wirtschaftspoli-
tischen Erwägungen fördern will, wie etwa die 
Umsatzsteuerermäßigung für den öffentlichen 
Personennahverkehr.

Auf die solchermaßen durch zahlreiche Aus-
nahmetatbestände geschmälerte steuerliche Be-
messungsgrundlage der Unternehmen und priva-
ten Haushalte/Individuen wurden auch im inter-
nationalen Vergleich relativ hohe nominelle 
Steuersätze angewendet. Die Kluft zwischen no-
minellen und effektiven (die Regelungen zur Er-
mittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage 
berücksichtigenden) Steuersätzen war daher in 
Deutschland auch immer besonders hoch.

Dieses Charakteristikum des deutschen Steu-
ersystems – schmale Bemessungsgrundlage kom-
biniert mit hohen nominellen Steuersätzen – ist 
von Seiten der Finanzwissenschaft schon länger 
aus einer Reihe von Gründen kritisiert worden. 
Abgesehen davon, dass zahlreiche Ausnahme-
regelungen ein Steuersystem komplex und in-
transparent machen und damit auch demokratie-
politisch nicht unproblematisch sind sowie  einem 
wachsenden Steuerwiderstand Vorschub leisten; 
dass die Ermittlung der effektiven Steuerbelas-
tung, die sich im Zusammenspiel von steuerlicher 
Bemessungsgrundlage und tarifl ichen Steuersät-
zen ergibt, kompliziert und für den normalen 
Steuerpfl ichtigen oft nur schwer möglich ist; und 
dass Steuervergünstigungen nicht selten weder 
steuersystematisch noch aus wirtschaftspoliti-
schen Erwägungen gerechtfertigt, sondern ledig-
lich das Ergebnis erfolgreicher Lobbying-Aktivi-
täten sind, gibt es zwei weitere entscheidende 
Kritikpunkte: Erstens ist eine Kombination rela-
tiver breiter steuerlicher Bemessungsgrundlagen 

5.  Überblick über steuerliche Ausnahmetatbestände im Bereich 
 wichtiger Einzelsteuern

Die Ergiebigkeit eines Steuersystems hängt auch 
vom Ausmaß der Ausnahmetatbestände ab, auf 
die daher an dieser Stelle ein notwendigerweise 
oberfl ächlicher Blick geworfen wird. Das deut-
sche Steuersystem ist mehr als viele andere tradi-
tionell durch umfangreiche steuerliche Ausnah-
meregelungen im Bereich der direkten Steuern – 
Besteuerung der persönlichen Einkommen und 
der Unternehmensgewinne – geprägt. Diese Aus-
nahmeregelungen waren und sind durch unter-
schiedliche Zielsetzungen veranlasst: einerseits 
allokationspolitische Zielsetzungen, in Form des 
Einsatzes von Steuererleichterungen zur Förde-
rung von aus Sicht der öffentlichen Hand er-
wünschten Verhaltensweisen (Investitions-, For-
schungs-, Familienförderung etc.); andererseits 
verteilungspolitische Zielsetzungen, um im Sinne 
des Leistungsfähigkeitsprinzips eine durch be-
stimmte subjektive Umstände geminderte indi-
viduelle steuerliche Leistungsfähigkeit der Steuer-
pfl ichtigen zu berücksichtigen (z. B. Unterhalts-
verpfl ichtungen gegenüber nicht oder nur teil-
weise erwerbstätigem Ehepartner oder Kindern). 
Manchmal wird auch die Anerkennung von be-
stimmten Aufwendungen zur Einkunftserzielung 
(z. B. für Fahrten zur Arbeitsstätte, Ausgaben für 
Kinderbetreuung bei Erwerbstätigkeit) bzw. von 
Kosten im Rahmen der betrieblichen Aktivitäten 
(z. B. bestimmte Abschreibungsregelungen) zu 
den Steuervergünstigungen gezählt. Steuerliche 
Ausnahmen können auch gewährt werden, um 
bestimmte Härten abzumildern bzw. den Steuer-
subjekten Zeit für die Anpassung an Steuererhö-
hungen zu geben; ein Beispiel sind Energiesteuer-
vergünstigungen, die an bestimmte Sektoren aus 
verteilungs- oder wettbewerbspolitischen Grün-
den gewährt werden. Schließlich können Steuer-
vergünstigungen auch als indirekte Subventionen 
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31 Vgl. beispielsweise Sachverständigenrat 2005 oder Bach 2011.
32 So kritisiert etwa die Deutsche Bundesbank, die sich dabei auch auf eine entsprechende Kritik des Rechnungshofs bezieht, die Defi zite 

in der bestehenden Berichterstattung zu Umfang, Struktur und Zielsetzung der Steuervergünstigungen in Deutschland (vgl. o. V. 2008).

mit mäßigen nominellen Steuersätzen generell 
als effi zienter einzuschätzen, da (negative) An-
reizeffekte (Substitutionseffekte) der Besteuerung 
umso höher sind, je höher die Grenzsteuersätze 
sind. Dazu gehört auch, dass die (aus volkswirt-
schaftlicher Sicht ineffi ziente) Suche nach legalen 
Steuervermeidungsmöglichkeiten bei geringeren 
nominellen Steuersätzen ebenso wie Anstren-
gungen zur Maximierung von Steuerersparnissen 
mithilfe der gewährten Steuervergünstigungen 
bei einer nur geringen Zahl von steuerlichen Aus-
nahmeregelungen weniger lohnend sind. Zwei-
tens können Steuervergünstigungen auch eine 
Verteilungsproblematik aufweisen: Im Rahmen 
eines progressiven Steuertarifs begünstigen etwa 
Abzugsmöglichkeiten von der steuerlichen Be-
messungsgrundlage (Steuerfreibeträge) höhere 
Einkommen absolut und relativ gesehen über-
proportional (so genannte Degressivwirkung). 
Dagegen profi tieren Steuerpfl ichtige mit geringen 
steuerlich relevanten Einkommen von solchen 
Steuervergünstigungen nicht oder nur wenig. Zu-
dem kommen Steuervergünstigungen tendenziell 
den besser Informierten (und meistens auch hö-
here Einkommen beziehenden) Steuerpfl ichtigen 
zugute. 

Erst mit der Zunahme des internationalen 
Steuerwettbewerbs und vor allem mit der schritt-
weisen Erweiterung der EU um Länder mit deut-
lich geringeren nominellen Unternehmens- und 
Einkommensteuersätzen rückten sowohl die ho-
hen nominellen Steuersätze als auch die umfang-
reichen Ausnahmeregelungen des deutschen Ein-
kommen- und Unternehmenssteuersystems zu-
nehmend in den Fokus der steuerpolitischen 
 Auseinandersetzung: erstere vorwiegend wegen 
der damit verbundenen ungünstigen „Optik“ im 
Rahmen internationaler Steuersatzvergleiche, 
zweitere aus fi skalischen Gründen, nämlich als 
Quellen zur Gegenfi nanzierung von Steuersatz-
senkungen. Seit etwa Mitte der 1990er Jahre ste-
hen Steuervergünstigungen verstärkt in der Kri-
tik. Von verschiedenen Seiten werden seither die 

Sinnhaftigkeit von Steuervergünstigungen zu-
nehmend in Frage gestellt und Optionen zu ih-
rem Abbau diskutiert, so etwa wiederholt vom 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (2003, 2005): moti-
viert durch die oben skizzierten Kritikpunkte an 
steuerlichen Ausnahmen, zunehmend aber auch 
aus fi skalischen Gründen, da das erhebliche Auf-
kommenspotenzial aus der Einschränkung bzw. 
Abschaffung von steuerlichen Ausnahmen Spiel-
raum zur Gegenfi nanzierung von Steuersatzsen-
kungen und/oder zur Haushaltskonsolidierung 
schaffe. Ähnlich steht in den letzten Jahren auch 
der umfangreiche Katalog von mit dem ermä-
ßigten Umsatzsteuersatz belegten Gütern und 
Dienstleistungen in der Kritik.31 Mit der Verrin-
gerung der Zahl der ermäßigt besteuerten Güter 
bzw. mit der völligen Abschaffung des ermäßig-
ten Umsatzsteuersatzes werden ebenso wie mit 
der Einschränkung der steuerlichen Ausnahmen 
bei Einkommen- und Unternehmensbesteuerung 
Erwartungen an eine Vereinfachung und höhere 
Transparenz der Besteuerung verbunden. Nicht 
zuletzt werden bestimmten steuerlichen Erleich-
terungen auch unerwünschte Wirkungen (Stich-
wort ökologisch kontraproduktive Subventionen) 
zugeschrieben.

Die Schaffung eines Gesamtüberblicks über 
Bestand und Entwicklung von Steuervergüns-
tigungen in Deutschland ist nicht einfach mög-
lich.32 Die verschiedenen Publikationen und Be-
rechnungen zum Umfang der Steuervergünsti-
gungen verwenden unterschiedliche Abgrenzun-
gen und Defi nitionen und decken daher jeweils 
unterschiedlich breite Teilbereiche ab. Ausgangs-
punkt ist dabei die wichtigste, jährlich aktua-
lisierte Statistik zu Stand und Entwicklung der 
Steuervergünstigungen in Deutschland, der Sub-
ventionsbericht der Bundesregierung, der jedoch 
nicht alle bestehenden Steuervergünstigungen 
abdeckt. Nach der Defi nition des Subventions-
berichtes liegt eine Steuervergünstigung vor, 
„wenn es sich um mittel- oder unmittelbar wir-
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Wie bereits in Kapitel 2.2 dargestellt, folgten 
die Einkommen- und Unternehmenssteuerre-
formen des vergangenen Jahrzehnts zumindest 
ansatzweise dem Prinzip, die Einnahmeausfälle 
durch Steuersatzsenkungen teilweise durch den 
Abbau von Steuervergünstigungen für private 
Haushalte/Individuen sowie Unternehmen und 
damit durch die Verbreiterung der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage gegenzufi nanzieren. Gleich-
zeitig sind aber andere Vergünstigungen ausge-
weitet worden, etwa die diversen erweiterten Ab-
setzmöglichkeiten von Ausgaben privater Haus-
halte für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsaufwendungen oder haushaltsnahe 
Dienstleistungen oder die Zunahme des Umfangs 
der Einnahmeausfälle durch die Anwendung des 
reduzierten Satzes in der Umsatzsteuer, die die 
 Erhöhung des Regelsteuersatzes automatisch mit 
sich bringt. 

In der Abgrenzung der Bundesregierung ist 
der Umfang der Steuermindereinnahmen durch 
Steuervergünstigungen bzw. sonstige im Subven-
tionsbericht ausgewiesene steuerliche Regelun-
gen in den letzten Jahren deutlich zurückgegan-
gen: Waren es 2009 noch gut 61 Milliarden Euro, 
wird für 2012 nur noch mit 46 Milliarden Euro 
gerechnet; um etwa zehn Milliarden Euro weni-
ger als noch im Jahr 2003.

In der weiten Abgrenzung des Kieler Instituts 
dagegen hat sich seit 2003 insgesamt das Volu-
men der Steuervergünstigungen kaum reduziert. 
Die Bemühungen der letzten Dekade um den Ab-
bau von Steuervergünstigungen zeitigten wesent-
lich geringere Erfolge als bei den Finanzhilfen des 
Bundes. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung be-
laufen sich die Steuervergünstigungen 2012 nach 
aktuellen Schätzungen mit knapp 51 Milliarden 
Euro auf 1,9 Prozent des BIP, verglichen mit einer 
absoluten Höhe von knapp 52 Milliarden Euro 
(2,4 Prozent des BIP) 2003. Allerdings waren die 
Steuervergünstigungen in den Jahren davor deut-
lich eingeschränkt worden: 1998 hatten sie in 
der Abgrenzung des Kieler Instituts noch knapp 
74 Milliarden Euro (3,8 Prozent des BIP) betragen.

33 Vgl. zur Problematik der Abgrenzung von „tatsächlichen“ Steuervergünstigungen sowie zu weiteren Überlegungen zur praktischen Vor-
gehensweise beim Abbau von Steuervergünstigungen auch ausführlicher Sachverständigenrat 2005.

kende Begünstigungen einzelner Sektoren oder 
Teilbereiche der Wirtschaft handelt. Steuerver-
günstigungen sind auch unmittelbar wirkende 
Sonderregelungen, die die Wirtschaft allgemein 
gegenüber der Allgemeinheit begünstigen (Deut-
scher Bundestag 2011: 8). „Dagegen werden „Rege-
lungen, die mittelbar die Wirtschaft im Allgemei-
nen begünstigen…, und … Regelungen, die nicht 
die Wirtschaft, sondern – mittel- und unmittel-
bar – einen abgrenzbaren sonstigen gesellschaft-
lichen Bereich begünstigen…“ (Deutscher Bundes-
tag 2011: 8), nicht als Subventionen gezählt, son-
dern separat in einem Anhang zum Subventions-
bericht aufgeführt. Genereller Maßstab zur 
Klassifi kation bestimmter steuerlicher Regelun-
gen als Ausnahmeregelungen stellt bei der Ein-
kommensteuer die synthetische Besteuerung 
(gleichmäßige ausnahmslose Erfassung sämt-
licher Einkunftsarten durch den progressiven 
Einkommensteuertarif) dar, bei der Umsatzsteuer 
der Regelsteuersatz.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat es 
sich seit langem zur Aufgabe gemacht, ausgehend 
von den regelmäßigen Subventionsberichten der 
Bundesregierung eine umfassende, in einigerma-
ßen regelmäßigen Abständen aktualisierte Liste 
der einnahmen- und ausgabenseitig gewährten 
Subventionen im Allgemeinen (vgl. jüngst Boss/
Rosenschon 2010) und als deren wesentlicher Be-
standteil der im deutschen Steuersystem anzu-
treffenden Vergünstigungen im Speziellen (vgl. 
Boss 2010) zu erstellen. Die Einstufung steuer-
licher Regelungen als „Vergünstigungen“ ist si-
cherlich nicht in allen Fällen eindeutig und hängt 
entscheidend auch von der generellen Einschät-
zung bestimmter steuerlicher Regelungen bzw. 
der Steuerstruktur und ihrer Wirkungen insge-
samt ab: So wird in der Zusammenstellung von 
Boss (2010) etwa der Sparerfreibetrag nicht als 
Steuervergünstigung eingestuft, da er lediglich 
dazu diene, die Diskriminierung des Sparens ge-
genüber dem Konsum durch das deutsche Steuer-
system abzumildern.33
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34 Vgl. zu entsprechenden Vorarbeiten für die volumenmäßig größten Steuervergünstigungen das Gutachten des Finanzwissenschaftlichen 
Forschungsinstituts an der Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit Copenhagen Economics und dem Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen aus dem Jahr 2009.

Zu den in der weiten Abgrenzung des Kieler 
Instituts aufgeführten Steuervergünstigungen des 
Kieler Instituts kommen weitere, die in der 2003 
veröffentlichten Liste von Koch/Steinbrück (2003) 
enthalten sind und von Boss (2010) nicht als 
Steuervergünstigungen gezählt werden. Die steu-
erlichen Regelungen der Koch/Steinbrück-Liste, die 
auch im Subventionsbericht der Bundesregierung 
aufgeführt werden, belaufen sich 2012 auf weni-
ger als drei Milliarden Euro; sie wurden gegenüber 
2003 aufgrund der massiven Einschränkung des 
Sonderausgabenabzugs für Vorsorgeaufwendun-
gen ab dem Jahr 2010 erheblich reduziert. Die 
Steuervergünstigungen, die weder von Boss (2010) 
als Steuervergünstigungen eingestuft noch von 
der Bundesregierung im Subventionsbericht aus-
gewiesen werden, werden von Koch/Steinbrück 

(2003) mit Stand 2002 auf gut 15 Milliarden Euro 
beziffert. Diese Liste, die von den beiden damali-
gen Ministerpräsidenten erstellt wurde, ist wohl 
die umfassendste Aufstellung der im deutschen 
Steuersystem enthaltenen Vergünstigungen. Für 
das Jahr 2002 erreichte das Volumen der aufge-
führten Steuervergünstigungen 83,5 Milliarden 
Euro, wovon 38,9 Milliarden Euro als kürzbar 
 eingeschätzt wurden.

Die Auswahl konkreter zu streichender Steu-
ervergünstigungen ist eine politische Entschei-
dung, die auf der Grundlage fundierter Evaluie-
rungen getroffen werden sollte34 und die in be-
stimmten Fällen (Beispiel Entfernungspauschale 
oder Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszim-
mers) auch verfassungsrechtliche Vorgaben und 
Grenzen zu beachten hat.
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Die deutsche Steuerpolitik der letzten beiden 
Jahrzehnte ist nicht nur von steuersystemati-
schen Erwägungen sowie binnenorientierten 
wirtschaftspolitischen Zielsetzungen (insbeson-
dere Rechtsform- und Finanzierungsneutralität35) 
beeinfl usst worden, sondern im Bereich der direk-
ten Besteuerung (Einkommensteuer und insbe-
sondere Unternehmensbesteuerung) auch von 
Bemühungen um die Sicherstellung der steuer-
lichen Standortattraktivität für Unternehmen 
und private Kapitalanleger. Wie gezeigt (vgl. Ka-
pitel 3), ist in sämtlichen Mitgliedsländern der 
EU ein deutlicher längerfristiger Rückgang der 
nominellen und effektiven Unternehmenssteuer-
sätze sowie der Einkommensteuerspitzensätze zu 
beobachten. Ebenso besteht ein allgemeiner 
Trend zur Dualisierung der Einkommensteuer-
systeme, d. h. zu einer Herauslösung der Kapital-
einkommen aus der progressiven Einkommens-
besteuerung und deren Besteuerung mit relativ 
geringen proportionalen Steuersätzen (vgl. Schrat-
zenstaller 2003 und 2011).

Diese internationalen Entwicklungen sowie 
die sich häufenden empirischen Indizien für 
 einen gewissen Einfl uss internationaler Besteue-
rungsunterschiede auf die Standortentscheidung 
bezüglich von Investitionen, Niederlassungen 
von international tätigen Unternehmen und 
Steuerbasis (zu versteuernde Gewinne) ließen auf 
Dauer die deutsche Steuerdebatte und schließlich 
Steuerpolitik nicht unbeeindruckt. Die Senkung 
der Einkommen- und Unternehmenssteuersätze 
sowie strukturelle Veränderungen wie die Ab-
schaffung des gespaltenen Körperschaftsteuer-

tarifs und der Gewerbekapitalsteuer, die Ersetzung 
des Vollanrechnungsverfahrens in der Körper-
schaftsteuer durch ein klassisches Körperschaft-
steuersystem mit Entlastung auf der Anteilseig-
nerebene (zunächst Halbeinkünfteverfahren ab 
2001, seit 2009 Abgeltungssteuer für Dividen-
den), die Maßnahmen zur Sicherung des Steuer-
substrats in der Unternehmenssteuerreform 2008 
sowie die Einführung der Abgeltungsbesteuerung 
für die Kapitaleinkünfte im Rahmen der Besteue-
rung der persönlichen Einkommen, wodurch die 
in praktisch allen anderen EU-Ländern bereits 
umgesetzte Dualisierung der Einkommensbesteu-
erung nachvollzogen wurde, sind nicht unwe-
sentlich auch durch standortpolitische Erwägun-
gen motiviert.

Insbesondere die wiederholten Steuersatz-
senkungen bei der Körperschaftsteuer können als 
Reaktion auf eine auch im Bereich der Unter-
nehmensbesteuerung und in Hinblick auf steuer-
liche Aspekte intensiv geführte Standortdebatte 
gewertet werden. In der Tat liefern einige neuere 
empirische Studien Belege dafür, dass Regierun-
gen, die miteinander im Wettbewerb stehen, ihre 
Steuersätze nicht unabhängig voneinander set-
zen (vgl. z. B. Devereux/Lockwood/Redoano 2008). 
Auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land 
seinen Unternehmenssteuersatz senkt, umso hö-
her, je höher sein Steuersatz ist und in je größerer 
Nähe es sich zu Nachbarländern mit geringen 
Steuersätzen befi ndet (vgl. Heinemann/Overesch/
Rincke 2010). Empirisch unterlegt und damit auch 
befeuert wurde die Debatte um die steuerliche 
 Attraktivität des Standorts Deutschland durch 

35 Vgl. dazu beispielsweise die Beiträge im Schwerpunktheft Nr. 2/2007 der DIW Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung „Reform der 
Unternehmensbesteuerung 2008“.

6.  Internationale Einfl ussfaktoren auf inländische Steuerpolitik und  
 Steuereinnahmen
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eine Reihe von Studien zur Steuerelastizität von 
Entscheidungen über die Ansiedlung von Inves-
titionen, Unternehmenssitzen oder steuerlich re-
levanten Gewinnen. An dieser Stelle kann nicht 
ausführlich auf die insbesondere seit Anfang der 
1990er Jahre entstandene enorme Fülle von theo-
retischen und empirischen Untersuchungen zum 
internationalen Unternehmenssteuerwettbewerb 
eingegangen werden. Lediglich einige wesentli-
che empirische Ergebnisse, die sich aus der um-
fangreichen Literatur herauskristallisieren lassen, 
sollen abschließend dargestellt werden; auch des-
halb, weil sie die jüngere deutsche Steuerpolitik 
nachvollziehbarer machen.36

6.1 Einfl uss der Unternehmensbesteuerung  
 auf unternehmerische Entscheidungen

Eine der am meisten untersuchten Fragen ist das 
Ausmaß, in dem Steuerbasen auf Steuersätze und 
internationale Steuersatzunterschiede reagieren. 
Die vorliegenden empirischen Analysen weisen 
eine große Bandbreite bezüglich der Höhe der 
Steuersatz-Elastizität von Steuerbasen auf. Es gibt 
im Wesentlichen zwei Metastudien, die eine Syn-
these aus den wichtigsten einschlägigen empiri-
schen Studien unternehmen und zu dem Ergeb-
nis kommen, dass Steuersätze einen auch quan-
titativ bedeutsamen Einfl uss haben auf Entschei-
dungen von Unternehmen, wo sie Investitionen, 
Standorte und zu versteuernde Gewinne ansie-
deln. So ermitteln de Mooij/Ederveen (2003) auf 
der Grundlage von 25 empirischen Untersuchun-
gen einen Medianwert für die Semi-Elastizität37 

ausländischer Direktinvestitionen bezüglich des 
Unternehmenssteuersatzes im Gastland in Höhe 
von -3,3: Das Volumen ausländischer Direkt-
investitionen in einem Gastland nimmt also um 
3,3 Prozent zu, wenn das betreffende Land seinen 
Unternehmenssteuersatz um einen Prozentpunkt 
reduziert. In einer erweiterten und differenzier-
teren Metaanalyse leiten de Mooij/Ederveen (2008) 

die Semi-Elastizitäten für fünf unternehmerische 
Entscheidungen, die auch von Unternehmens-
steuersätzen beeinfl usst werden, ab (vgl. Über-
sicht 16). Da vor allem in der letzten Unter-
nehmenssteuerreform 2008 neben standort-
politischen Aspekten auch Bemühungen zur 
 Verbesserung von Rechtsform- und Finanzie-
rungsneutralität eine Rolle gespielt haben, wer-
den hier auch die Ergebnisse zum Einfl uss der 
 Besteuerung auf letztere dargestellt.

Kurz zusammengefasst, können die ermittel-
ten Semi-Elastizitäten wie folgt interpretiert wer-
den: Am geringsten ist der Einfl uss der Besteue-
rung auf die Finanzierungsstruktur von Unter-
nehmen. Größeren Einfl uss hat ein Körperschaft-
steuer-Einkommensteuer-Differential auf die 
Rechtsformwahl: Ein um ein Prozentpunkt hö-
herer Körperschaftsteuersatz für Kapitalgesell-
schaften (im Vergleich zum Einkommensteuer-
satz für Personenunternehmen) würde den Anteil 
von Kapitalgesellschaften (an der Gesamtzahl der 
Unternehmen, an Gesamtbeschäftigung und 
-umsätzen) um 0,7 Prozent senken.

Für den Zusammenhang zwischen effektiven 
Durchschnittssteuersätzen (EATR) und Standort-
entscheidungen gilt eine Semi-Elastizität von 
-0,65; weniger stark (mit einer Semi-Elastizität 
von -0,4) reagiert das Investitionsvolumen auf ef-
fektive Grenzsteuersätze (EMTR). Der Einfl uss 
von Unternehmenssteuersätzen im Rahmen in-
ternationaler Investitions- bzw. Ansiedlungsent-
scheidungen ist am stärksten hinsichtlich der 
„Standortwahl“ von zu versteuernden Gewinnen. 
Die Semi-Elastizität von -1,2 legt nahe, dass die 
Veränderung von internationalen Differentialen 
des nominellen Körperschaftsteuersatzes um ein 
Prozent Maße für die Profi tabilität von Unterneh-
men (die einen indirekten Anhaltspunkt für das 
Ausmaß der grenzüberschreitenden Gewinn-
verschiebung geben) um 1,2 Prozent verändern.

Der Hauptkritikpunkt an dieser Metaanalyse 
ist, dass sie sich auf Arbeiten beschränkt, die iso-
liert den Einfl uss von Steuern auf Unternehmens-

36 Vgl. zur folgenden knappen Darstellung auch Schratzenstaller 2011; hier fi nden sich auch die entsprechenden Literaturhinweise.
37 Die Semi-Elastizität gibt die Veränderung der abhängigen Variable in Prozentpunkten als Reaktion einer Veränderung der unabhängigen 

Variable um eine Einheit an.
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entscheidungen untersuchen und andere wich-
tige Determinanten gerade von Investitionsent-
scheidungen – insbesondere die Ausstattung 
 potenzieller Gastländer mit öffentlichen (Infra-
struktur-)Leistungen – vernachlässigen. Eine wei-
tere Metaanalyse, die auch eine Reihe von Stu-
dien umfasst, die einen möglichen kompensa-
torischen Effekt des Angebots an öffentlichen 
Gütern bzw. die Gesamtwirkung von Unterneh-
menssteuern und öffentlichen Inputs für Unter-
nehmen untersuchen, kommt allerdings zu dem 
 Ergebnis, dass letztere den negativen Einfl uss der 
Unternehmenssteuern kaum abmildern (Feld/
Heckemeyer 2011).

Im Vorfeld der Unternehmenssteuerreform 
2008 gab es in Deutschland eine intensive Dis-
kussion zum Ausmaß der internationalen Ge-
winnverlagerung zulasten der deutschen Unter-
nehmenssteuereinnahmen, die letztlich in der 
Einführung der erwähnten Maßnahmen zur 
 Sicherung des deutschen Steuersubstrats resul-
tierte. Die Schätzungen zum Ausmaß der Ge-
winnverschiebung umfassen eine große Band-
breite: So schätzen Bach/Dwenger (2007), dass 
deutsche Unternehmen bis zu 100 Milliarden 
Euro ihrer Gewinne in das niedriger besteuernde 
Ausland verschieben. Heckemeyer/Spengel (2008) 
kommen zu wesentlich niedrigeren Verlagerungs-

volumina: Sie schätzen für das Jahr 2001, dass 
Gewinne in Höhe von höchstens 20 Milliarden 
Euro, und für das Jahr 2006, dass Gewinne von 
maximal 61 Milliarden Euro ins Ausland trans-
feriert und somit der deutschen Besteuerung ent-
zogen wurden. Immerhin weisen jedoch sämt-
liche Schätzungen auf eine quantitativ bedeutsa-
me Dimension dieses Phänomens hin.38 

6.2  Einfl uss des internationalen Steuer-   
 wettbewerbs auf die Abgabenstruktur

Interessant auch aus der deutschen steuerpoliti-
schen Perspektive sind schließlich empirische 
Untersuchungen, die nahelegen, dass der inter-
nationale Steuerwettbewerb die Abgabenstruktur 
verändert. Winner (2005) kommt auf der Basis 
 eines Sample von 23 OECD-Ländern für den Zeit-
raum 1965 bis 2000 zu dem Ergebnis, dass vor 
allem seit Mitte der 1980er Jahre eine Verlagerung 
der Abgabenlast weg vom Faktor Kapital hin zum 
Faktor Arbeit zu beobachten ist. Dieser Struktur-
effekt sei besonders ausgeprägt für kleine offene 
Volkswirtschaften; was eine Erklärung dafür sein 
kann, dass Deutschland mit den jüngsten Unter-
nehmens- und Einkommensteuerreformen viel-
fach in einer Reihe von anderen Ländern bereits 

38  Vgl. für einen Überblick auch Leibrecht/Rixen 2010.

Übersicht 16:

Semi-Elastizitäten der Körperschaftsteuerbasis für fünf unternehmerische Entscheidungsbereiche

Quelle: De Mooij /Ederveen 2008; WIFO-Übersetzung.

Entscheidungsbereich Relevante Steuer(-sätze) Semi-Elastizität

Gesellschaftsform (Kapitalgesellschaft 
versus Personenunternehmen)

Körperschaft- versus Einkommensteuer -0,70

Finanzierungsstruktur
steuerliche Diskriminierung von 

Fremd-/Eigenfi nanzierung
-0,15

Gewinnverschiebung nomineller Unternehmenssteuersatz -1,20

Investitionsvolumen EMTR -0,40

Standortentscheidungen EATR -0,65
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teilweise schon seit längerem wirkende Entwick-
lungen (etwa der Trend zur Dualisierung der Ein-
kommensteuersysteme oder die im Vergleich zu 
Deutschland lange Zeit unterdurchschnittlichen 
nominellen Steuersätze) erst nachvollzogen hat. 
Auch Bretschger/Hettich (2002) sowie Schwarz (2007) 
fi nden Belege für eine steuerwettbewerbsindu-
zierte Verschiebung der Abgabenbelastung weg 
vom mobilen Kapital hin zur weniger mobilen 

Arbeit. Loretz (2008) zeigt einen Bedeutungsver-
lust der Körperschaftsteuer zugunsten der indi-
rekten Steuern. 

Dieser Einfl uss des internationalen Umfelds 
und des internationalen Steuerwettbewerbs um 
mobiles Kapital auf die nationale Steuerpolitik 
kann nur durch eine verstärkte internationale 
Kooperation bzw. Harmonisierung abgemildert 
werden.39

39 Vgl. Schratzenstaller 2007; zu einer ausführlichen Diskussion mit Fokus auf die Unternehmensbesteuerung siehe Rixen/Uhl 2011.
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